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Federal Department of the Environment, Transport,
Energy and Communications DETEC

Federal Office for the Environment FOEN

B/CH/16/01 (B16001): Application to release genetically modified 
wheat strains with increased yield potential

Request authorised 27. October 2016.

Publication in the Federal Law Gazette (BBl): Gesuch um Bewilligung eines Freisetzungsversuchs 
mit gentechnisch veränderten Weizenlinien

News release: 28.10.2016, BAFU bewilligt Freisetzungsversuch mit gentechnisch verändertem Wei-
zen

Applicant: Agroscope, Institute for Sustainability Sciences ISS

Organism: Wheat

Property: increased yield potential

Genetic modification:
- Mildew resistance gene

1. Promoter: Hordein B1 sequence from barley;
2. Sucrose transporter gene: HvSUT1 from barley;
3. Terminator: Hordein B1 sequence from barley.

- Marker gene
The lines that are to be released contain no or no functional marker gene HPT (resistance against the 
antibiotic hygromycin) anymore.

Purpose of experiment:
▪ Analysis of the increased yield in the transgenic lines in field conditions;
▪ Evaluation of the transgenic lines regarding their susceptibility to diseases and pests in field 

conditions;
▪ Clarification of biosafety aspects of the transgenic winter wheat lines's release.

Location of experiment:
▪ Protected site of Agroscope at the site of Zurich, Reckenholz, Reckenholzstrasse 191, 8046 

Zurich

Duration of experiment: autumn 2016 to autumn 2022

Legal basis:
▪ Gene Technology Act (GTA)
▪ Release Ordinance (RO)

Documents: 

– Publication in the Federal gazette (BBl 2016 4496, in German)
– News release of 28.10.2016 (in German)
– Order B16001 of 27.10.2016 (in German) 
– Partial ruling B16001 of 23.02.2023 (in German) 
– Partial ruling B16001 of 28.02.2022 (in German) 

https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2016/4496.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2016/4496.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biotechnologie/mitteilungen.msg-id-64297.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biotechnologie/mitteilungen.msg-id-64297.html
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– Partial ruling B16001 of 16.03.2021 (in German) 
– Partial ruling B16001 of 05.03.2020 (in German) 
– Partial ruling B16001 of 01.03.2019 (in German) 
– Partial ruling B16001 of 17.10.2018 (in German) 
– Partial ruling B16001 of 16.02.2018 (in German) 
– Partial ruling B16001 of 12.10.2017 (in German) 
– Partial ruling B16001 of 06.03.2017 (in German) 
– B16001 – Result of monitoring by the supporting group 2024 (in German) 
– B16001 – Result of monitoring by the supporting group 2023 (in German) 
– B16001 – Result of monitoring by the supporting group 2022 (in German) 
– B16001 – Result of monitoring by the supporting group 2021 (in German) 
– B16001 – Result of monitoring by the supporting group 2020 (in German) 
– B16001 – Result of monitoring by the supporting group 2019 (in German) 
– B16001 – Result of monitoring by the supporting group 2018 (in German) 
– B16001 – Result of monitoring by the supporting group 2017 (in German)
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Gesuch um Bewilligung  
eines Freisetzungsversuchs mit gentechnisch veränderten Weizenlinien  
Gesuchstellerin: Agroscope, Institut für Nachhaltigkeitswissenschaften INH 
  

Gegenstand: B16001 – Freisetzungsversuch mit gentechnisch veränderten 
Weizenlinien im Feld 

 Gentechnische Veränderung/Eingebrachte Gene: 
 – HvSUT1, das für einen Saccharosetransporter aus Gerste 

kodiert, unter der Kontrolle des Hordein B1-Promotors 
und -Terminators aus Gerste («HOSUT»); 

– In den freizusetzenden Linien ist kein oder kein funk-
tionsfähiges Markergen HPT (Resistenz gegen das Anti-
biotikum Hygromycin) mehr vorhanden. 

 Ziel und Zweck des Versuchs: 
 – Untersuchung der Ertragssteigerung der transgenen  

Linien unter Feldbedingungen; 
– Testen der transgenen Linien auf ihre Anfälligkeit gegen-

über Krankheiten und Schädlingen unter Feldbedingun-
gen; 

– Abklärung von Biosicherheitsaspekten der Freisetzung 
der transgenen Winterweizenlinien. 

 Ort des Versuchs: 
 Protected Site von Agroscope am Standort Zürich,  

Reckenholz 191, 8046 Zürich 

 Dauer des Versuchs: 
 Herbst 2016 bis Herbst 2022 
  

Bewilligungs- 
verfahren: 

Das Verfahren richtet sich nach Artikel 11 des Gentechnik-
gesetzes vom 21. März 2003 (GTG, SR 814.91) und nach 
den Artikeln 17 ff. und 36 ff. der Freisetzungsverordnung 
vom 10. September 2008 (FrSV, SR 814.911). 

  

Bewilligungsbehörde: Bundesamt für Umwelt BAFU, 3003 Bern 
  

Öffentliche Auflage: Die nicht vertraulichen Akten können vom 14. Juni 2016 bis 
und mit 14. Juli 2016 von jeder Person zu den üblichen 
Bürozeiten an folgenden Stellen eingesehen werden: 

 – BAFU, Abt. Boden und Biotechnologie, Worblental-
strasse 68, 3063 Ittigen (um vorgängige telefonisch An-
meldung wird gebeten: 058 462 93 49); 

 – Grün Stadt Zürich, Beatenplatz 2, 8001 Zürich. 
  



FF 2016 

4497 

Einsprache: Jedermann kann schriftlich innert der oben angeführten 
Auflagefrist (14. Juli 2016) zum Gesuch Stellung nehmen. 

Wer Rechte als Partei im Sinne von Artikel 6 des Bundes-
gesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsver-
fahren (VwVG, SR 172.021) im Bewilligungsverfahren 
wahrnehmen will, muss dies innert der oben angeführten 
Auflagefrist (14. Juli 2016) dem BAFU mit seiner Ein-
sprache schriftlich, mit Angaben zur Parteistellung, mitteilen 
und begründen. Wer dies unterlässt, wird vom späteren 
Verfahren ausgeschlossen. 

 Hinweis: 

 Kollektiveinsprachen und vervielfältigte Einzeleinsprachen 
haben eine Person zu bezeichnen, welche die Gruppe rechts-
verbindlich vertreten darf. Andernfalls bezeichnet das BAFU 
diese Vertretung (Art. 11a VwVG). 

14. Juni 2016 Bundesamt für Umwelt 

 

 



BAFU bewilligt Freisetzungsversuch mit gentechnisch verändertem
Weizen

Mehr über «BAFU bewilligt Freisetzungsversuch mit gentechnisch verändertem
Weizen»:

Adresse für Rückfragen
Sektion Medien BAFU
Telefon: +41 58 462 90 00
Email: medien@bafu.admin.ch

Herausgeber

Bundesamt für Umwelt BAFU
www.bafu.admin.ch

Themen

Veröffentlicht am 28. Oktober 2016

Bern, 28.10.2016 - Das Kompetenzzentrum des Bundes für landwirtschaftliche Forschung Agroscope in
Reckenholz (ZH) darf einen Freisetzungsversuch mit einer gentechnisch veränderten Winterweizensorte
durchführen, die möglicherweise ein erhöhtes Ertragspotential aufweist. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU)
hat den Versuch bewilligt. Agroscope muss als Antragstellerin eine Reihe von Massnahmen ergreifen, um die
Sicherheit zu garantieren und zu vermeiden, dass sich gentechnisch verändertes Material ausserhalb des
Versuchsgeländes verbreiten kann.

Agroscope hat am 13. April 2016 beim BAFU ein Gesuch eingereicht, um transgene Winterweizenlinien mit einem aus
Gerste stammenden zusätzlichen Transport-Protein für Saccharose (Haushaltszucker)freizusetzen. Ziel dieses Versuchs ist
es, herauszufinden, wie sich diese Linien auf freiem Feld verhalten und ob sie aufgrund der besseren Verfügbarkeit der
Saccharose im Korn ein erhöhtes Ertragspotential aufweisen. Dieser Versuch dauert maximal sechs Anbauperioden (Herbst
2016 bis Herbst 2022). Agroscope muss dem BAFU jedes Jahr vor der Aussaat die Grösse der Versuchsflächen sowie
weitere Detailinformationen mitteilen.

Heute besteht für den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen zu Forschungszwecken eine Bewilligungspflicht, während
die landwirtschaftliche Produktion wegen des Moratoriums bis Ende 2017 verboten ist.

Das BAFU hat am 27. Oktober 2016 den Freisetzungsversuch bewilligt und gleichzeitig festgelegt, welche Massnahmen
Agroscope treffen muss, um zu verhindern, dass sich gentechnisch verändertes Material ausserhalb des Versuchsgeländes
verbreitet. Diese Auflagen sind mit denjenigen vergleichbar, die bei früheren Versuchen in der Schweiz gemacht wurden:

Durchführung verschiedener technischer und organisatorischer Sicherheitsmassnahmen vor Ort wie beispielsweise die
Errichtung von Zäunen und Unterweisung der Mitarbeiter;

Einsetzung einer Begleitgruppe, die den Versuch vor Ort überwacht und dem BAFU Bericht erstattet;

Umsetzung von Sicherheitsmassnahmen bei Transport, Verwendung und Vernichtung der gentechnisch veränderten
Pflanzen;

Überwachung der Versuchsparzellen nach dem Freisetzungsversuch;

Präsentation von Einsatz- und Notfallplänen für den Fall ausserordentlicher Ereignisse sowie der detaillierten
Versuchsanordnung für jedes Jahr, in dem Freisetzungen stattfinden;

Von der Gesuchstellerin verfasster wissenschaftlicher Bericht über die Hauptresultate.
Die Versuche werden am dafür explizit vorgesehenen Standort durchgeführt, den das Parlament der eidgenössischen
Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz (ZH) zugewiesen hat. Diese «Protected Site» dient dazu, Nutzen und Risiken der
Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen zu analysieren, wie es die 2012 vom Parlament verabschiedete Botschaft
des Bundesrates über die Förderung von Bildung, Forschung und Innovation in den Jahren 2013-2016 vorsieht.

BAFU: Gesuch um Bewilligung eines Freisetzungsversuchs mit gentechnisch veränderten Weizenlinien mit erhöhtem
Ertragspotential

News Service Bund 
Das Portal der Schweizer Regierung

https://www.bafu.admin.ch/
https://www.bafu.admin.ch/
http://www.bafu.admin.ch/biotechnologie/01756/08902/16634/index.html?lang=de
http://www.bafu.admin.ch/biotechnologie/01756/08902/16634/index.html?lang=de
https://www.news.admin.ch/de
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0 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Umwelt BAFU
Abteilung Boden und Biotechnologie

H-3003 Bern
POST CH AG

BAFU; GUB

Einschreiben (R)
Agroscope
Herr Jörg Romeis
Reckenholzstrasse 191
8046 Zürich

Aktenzeichen: BAFU-217.23-167/5/13
Geschäftsfall
Ihr Zeichen:
Bern, 23. Februar 2023

Verfügung

vom 23. Februar 2023

betreffend die

Ergänzungen vom 22. Dezember 2022 von Agroscope gemäss Verfügung des BAFU vom 27. Okto-
ber 2016 zum Gesuch B16001 für die versuchsweise Freisetzung von gentechnisch verändertem Wei-
zen in Zürich.

1 Sachverhalt

1. Das BAFU hat das im Rubrum genannte Gesuch mit Verfügung vom 27. Oktober 2016 gestützt auf
Artikel 11 Absatz 1 des Gentechnikgesetzes vom 21. März 2003 (GTG; SR 814.91) i.V.m. Artikel 17
Buchstabe a der Freisetzungsverordnung vom 10. September 2008 (FrSV; SR 814.911) mit Auflagen
und Bedingungen von 2016 bis 2022 bewilligt.

Bundesamt für Umwelt BAFU
Bemadette Guenot
3003 Bem
Standort: Monbijoustrasse 40, 3011 Bern
Tel. +41 58 46 293 28, Fax +41 58 46 479 78
Bemadette.Guenot@bafu.admin.ch
https:/ßwww.bafu.admin.ch
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2. Gemäss Abschnitt C, Ziffer 1.g.aa der Verfügung vom 27. Oktober 2016 Agroscope (Bewilligungsin-
haberin) die Versuchsflächen, die Umgebung im Umkreis von 12 m sowie die Transportwege auf dem
Gelände der Forschungsanstalt nach Abschluss des Versuches jährlich nach keimenden Weizenpflan-
zen abzusuchen. Gekeimte Weizenpflanzen sind auszugraben und sachgerecht zu entsorgen. Werden
Durchwuchspflanzen entdeckt, ist die Beobachtung jeweils auf das darauffolgende Jahr auszudehnen.
Die überwachungsperiode kann per Ende 2024 beendet werden, falls in den ersten zwei Jahren nach
Versuchsende keine Durchwuchspflanzen mehr auftreten. Da der Versuch Ende 2019 vorzeitig been-
det wurde, hat das BAFU mit Verfügung vom 16. März 2021 festgehalten, dass die überwachungsperi-
ode nach zwei durchwuchsfreien Jahren per Ende 2021 beendet werden kann. Die Bewilligungsinha-
berin muss der Begleitgruppe die Ergebnisse der Beobachtung gemäss Abschnitt C, Ziffer 1.g.aa der
Verfügung vom 27. Oktober 2016 schriftlich mitteilen.

3. Die Bewilligungsinhaberin hat dem BAFU und der Begleitgruppe mit Schreiben vom 22. Dezem-
ber 2022 einen Nachkontrollbericht gemäss Abschnitt C, Ziffer 1 .g.aa der Verfügung vom 27. Okto-
ber 2016 zugestellt, der die Resultate der Nachkontrolle aller im Verlauf des Versuchs bebauten Flä-
chen bis und mit 2022 gemäss Abschnitt C, Ziffer 1 .g.aa der Verfügung vom 27. Oktober 2016 enthält
Das BAFU hat diese Unterlagen mit Schreiben vom 11. Januar 2023 den Bundesämtern für Gesund-
heit (BAG), für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), für Landwirtschaft (BLW), der Eidge-
nössischen Fachkommission für biologische Sicherheit (EFBS), der Eidgenössischen Ethikkommission
für die Biotechnologie im Ausserhumanbereich (EKAH) sowie dem Umweltdienst des Kantons Zürich
(Baudirektion des Kantons Zürich, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft [AWEL], Fachstelle für Bio-
logische Sicherheit) weitergeleitet mit der Einladung, ihm ihre Bemerkungen bis zum 10. Februar 2023
zukommen zu lassen.

2 EIwägungen

2.1 Stellungnahmen der Fachstellen

4. Die EFBS hat mit Schreiben vom 25. Januar 2023, das AWEL mit Schreiben vom 8. Februar 2023,
das BLV mit Schreiben vom 10. Februar 2023 und das BLW mit Schreiben vom 13. Februar 2023 mit-
geteilt, sie nähmen den Bericht zur Kenntnis und hätten keine Bemerkungen. Die EKAH hat mit Schrei-
ben vom 2. Februar 2023 und das BAG mit Schreiben vom 13. Februar 2023 auf eine Stellungnahme
verzichtet

2.2 Beurteilung durch das BAFU

5. Die Bewilligungsinhaberin hält fest, 2020 sei auf der ehemaligen Versuchsfläche 2017/18 verein-
zeIt und 2021 sowie 2022 kein Getreidedurchwuchs beobachtet worden. Die Nachkontrolle dieser Flä-
che werde beendet. Auf der ehemaligen Versuchsfläche 2018/19 sei 2022 eine Weizen-Pflanze gefun-
den worden. Die Nachkontrollen dieser Versuchsfläche würden weitergeführt.

6. Das BAFU erachtet den Nachkontrollbericht in Bezug auf die in Abschnitt C, Ziffer 1.g.aa der Verfü-
gung vom 27. Oktober 2016 gestellten Anforderungen als vollständig. Nach zwei durchwuchsfreien
Jahren kann die überwachung der ehemaligen Versuchsfläche von 2017/18 inkl. 12 m-Umkreis einge-
stellt werden .

3 Entscheid

Aufgrund dieser EIwägungen und unter Berücksichtigung der eingegangenen Stellungnahmen verfügt
das BAFU gestützt auf Artikel 11 Absatz 1 GTG in Verbindung mit Artikel 17 Buchstabe a FrSV:

1. Die Ergänzungen der Bewilligungsinhaberin vom 22. Dezember 2022 gemäss Abschnitt C, Zif-
fer 1.9.aa der Verfügung des BAFU vom 27. Oktober 2016 sind vollständig.

2. Die Nachkontrolle der Versuchsfläche von 2017/1 8 ist abgeschlossen.
3. Im Übrigen gelten die Verfügungen vom 27. Oktober 2016, 16. März 2021 und 28. Feb-

ruar 2022.

2/3
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Gegen diese Verfügung kann beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde
erhoben werden. Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzu-
reichen; die Frist beginnt am Tag nach der Eröffnung der Verfügung zu laufen.

Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie hat die Begehren, deren Begründung mit An-
gabe der Beweismittel und die Unterschrift der Beschwerdeführerin bzw. des Beschwerdeführers oder
seiner Vertreterin bzw. seines Vertreters zu enthalten. Die angefochtene Verfügung und die als Be-
weismittel angerufenen Urkunden sind der Beschwerde beizulegen, soweit der Beschwerdeführer bzw.
die Beschwerdeführerin sie in Händen hält.

Freundliche Grüsse

Bundesamt für Umwelt

Lt;LGa.f
Bettina Hitzfeld
Abteilungschefin

Kopie (elektronisch) an:

Bundesamt für Gesundheit
Bundesamt für Landwirtschaft
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen
Eidgenössische Ethiklcommission für die Biotechnologie im Ausserhumanbereich
Eidgenössische Fachkommission für biologische Sicherheit
Baudirektion des Kantons Zürich, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, FBS/Fachstelle für
Biologische Sicherheit

3/3
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0 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation WEK

Bundesamt für Umwelt BAFU
Abteilung Boden und Biotechnologie
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Einschreiben (R)
Agroscope
Herr Jörg Romeis
Reckenholzstrasse 191
8046 Zürich

Aktenzeichen: BAFU-217.23-167/5/12
Geschäftsfall:
Ihr Zeichen: GUB
Bern, 28. Februar 2022

Verfügung

vom 28. Februar 2022

betreffend die

Ergänzungen vom 20. Dezember 2021 von Agroscope gemäss Verfügung des BAFU vom 27. Okto-
ber 2016 zum Gesuch B16001 für die versuchsweise Freisetzung von gentechnisch verändertem Wei-
zen in Zürich.

1 Sachverhalt

1. Das BAFU hat das im Rubrum genannte Gesuch mit Verfügung vom 27. Oktober 2016 gegtützt auf
Artikel 11 Absatz 1 des Gentechnikgesetzes vom 21. März 2003 (GTG; SR 814.91) i.V.m. Artikel 17
Buchstabe a der Freisetzungsverordnung vom 10. September 2008 (FrSV; SR 814.91 1) mit Auflagen
und Bedingungen von 2016 bis 2022 bewilligt.

Bundesamt für Umwelt BAFU
Bemadette Guenot
3003 Bem
Standort: Monbijoustrasse 40, 3011 Bern
Tel. +41 58 46 293 28. Fax +41 58 46 479 78
Bemadette.Guenot@bafu.admin.ch
httpsJ/www.bafu.admin.ch
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2. Gemäss Abschnitt C, Ziffer 1.g.aa der Verfügung vom 27. Oktober 2016 die Versuchsflächen, die
Umgebung im Umkreis von 12 m sowie die Transportwege auf dem Gelände der Forschungsanstalt
nach Abschluss des Versuches jährlich nach keimenden Weizenpflanzen abzusuchen. Gekeimte Wei-
zenpflanzen sind auszugraben und sachgerecht zu entsorgen. Werden Durchwuchspflanzen entdeckt,
ist die Beobachtung jeweils auf das darauffolgende Jahr auszudehnen. Die überwachungsperiode
kann per Ende 2024 beendet werden, falls in den ersten zwei Jahren nach Versuchsende keine Durch-
wuchspflanzen mehr auftreten. Da der Versuch Ende 2019 vorzeitig beendet wurde, hat das BAFU mit
Verfügung vom 16. März 2021 festgehalten, dass die überwachurlgsperiode nach zwei durchwuchs-
freien Jahren per Ende 2021 beendet werden kann. Die Bewilligungsinhaberin muss der Begleitgruppe
die Ergebnisse der Beobachtung gemäss Abschnitt C, Ziffer 1.g.aa der Verfügung vom 27. Okto-
ber 2016 schriftlich mitteilen.

3. Die Bewilligungsinhaberin hat dem BAFU und der Begleitgruppe mit Schreiben vom 20. Dezem-
ber 2021 einen Nachkontrollbericht gemäss Abschnitt C, Ziffer 1.g.aa der Verfügung vom 27. Okto-
ber 2016 zugestellt, der die Resultate der Nachkontrolle aller im Verlauf des Versuchs bebauten Flä-
chen bis und mit 2021 gemäss Abschnitt C, Ziffer 1.9.aa der Verfügung vom 27. Oktober 2016 enthält.

4. Das BAFU hat diese Unterlagen mit Schreiben vom 11. Januar 2022 den Bundesämtern für Ge-
sundheit (BAG), für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), für Landwirtschaft (BLW), der
Eidgenössischen Fachkommission für biologische Sicherheit (EFBS), der Eidgenössischen Ethikkom-
mission für die Biotechnologie im Ausserhumanbereich (EKAH) sowie dem Umweltdienst des Kantons
Zürich (Baudirektion des Kantons Zürich, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft [AWEL], Fachstelle
für Biologische Sicherheit) weitergeleitet mit der Einladung, ihm ihre Bemerkungen bis zum 8. Feb-
ruar 2021 zukommen zu lassen.

2 Erwägungen

2.1 Stellungnahmen der Fachstellen

5. Das AWEL hat mit Schreiben vom 24. Januar 2022, das BAG mit Schreiben vom 28. Januar 2022,
das BLV mit Schreiben vom 28. Januar 2022, die EFBS mit Schreiben vom 3. Februar 2022 und das
BLW mit Schreiben vom 10. Februar 2022 mitgeteilt, sie nähmen den Bericht zur Kenntnis und hätten
keine Bemerkungen. Die EFBS würdigte zudem den mit der Berichterstattung verbundenen grossen
Aufwand. Die EKAH hat mit Schreiben vom 28. Januar 2022 auf eine Stellungnahme verzichtet.

2.2 Beurteilung durch das BAFU

6. Die Bewilligungsinhaberin hält fest, 2020 sei auf den ehemaligen Versuchsflächen 2017/18 und
2018/19 vereinzelt und 2021 kein Getreidedurchwuchs beobachtet worden. Die Nachkontrollen würden
weitergeführt. Auf den Transportwegen seien auch zwei Jahre nach dem Versuch keine Getreidepflan-
zen gefunden worden, weshalb die überwachung der Transportwege beendet werde.

7. Das BAFU erachtet den Nachkontrollbericht in Bezug auf die in Abschnitt C, Ziffer 1.g.aa der Verfü-
gung vom 27. Oktober 2016 gestellten Anforderungen als vollständig. Nach zwei durchwuchsfreien
Jahren kann die Überwachung der Transportwege eingestellt werden.

3 Entscheid

Aufgrund dieser Erwägungen und unter Berücksichtigung der eingegangenen Stellungnahmen verfügt
das BAFU gestützt auf Artikel 11 Absatz 1 GTG in Verbindung mit Artikel 17 Buchstabe a FrSV:

1. Die Ergänzungen der Bewilligungsinhaberin vom 20. Dezember 2021 gemäss Abschnitt C, Zif-
fer 1 .g.aa der Verfügung des BAFU vom 27. Oktober 2016 sind vollständig.

2. Die Nachkontrolle der Transportwege ist abgeschlossen.
3. ' Im Übrigen gelten die Verfügungen vom 27. Oktober 2016 und vom 16. März 2021. 2/3
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Gegen diese Verfügung kann beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde
erhoben werden. Die Besëhwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzu-
reichen; die Frist beginnt am Tag nach der Eröffnung der Verfügung zu laufen.

Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie hat die Begehren. deren Begründung mit An-
gabe der Beweisrnittel und die Unterschrift der Beschwerdeführerin bzw. des Beschwerdeführers oder
seiner Vertreterin bzw. seines Vertreters zu enthalten. Die angefochtene Verfügung und die als Be-
weismittel angerufenen Urkunden sind der Beschwerde beizulegen, soweit der Beschwerdeführer bzw.
die Beschwerdeführerin sie in Händen hält.

Freundliche Grüsse

Bundesamt für Umwelt

Bettina Hitzfeld
Abteilungschefin

Kopie (elektronisch) an:

Bundesamt für Gesundheit
Bundesamt für Landwirtschaft
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen
Eidgenössische Ethikkommission für die Biotechnologie im Ausserhumanbereich
Eidgenössische Fachkommission für biologische Sicherheit
Baudirektion des Kantons Zürich, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, FBS/Fachstelle für
Biologische Sicherheit
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Abteilung Boden und Biotechnologie Ausgang  

16.  März  2021  

003  Bern 	 POST CH AG  
BAFU; GUB 

Einschreiben mit Rückschein  (AR)  
Agroscope 
Herr Jörg Romeis 
Reckenholzstrasse  191 
8046  Zürich 

Aktenzeichen: BAFU-217.23-167/5/11 
Geschäftsfall: 
Ihr Zeichen: 
Ittigen,  16.  März  2021  

Verfügung 

vom  16.  März  2021  

betreffend  die  

Ergänzungen vom  31.  Dezember  2020 von  Agroscope gemäss Verfügung  des  BAFU vom  27.  Okto-
ber  2016  zum Gesuch  B16001  für  die  versuchsweise Freisetzung  von  gentechnisch verändertem Wei-
zen  in  Zürich. 

Sachverhalt  

1.  Das BAFU hat das im Rubrum genannte Gesuch mit Verfügung vom  27.  Oktober  2016  gestützt auf 
Artikel  11  Absatz  1 des  Gentechnikgesetzes vom  21.  März  2003  (GTG;  SR 814.91)  i.V.m. Artikel  17  
Buchstabe  a der  Freisetzungsverordnung vom  10.  September  2008  (FrSV;  SR 814.911)  mit Auflagen 
und Bedingungen  von 2016  bis  2022  bewilligt. 

Bundesamt für Umwelt BAFU  
Bernadette  Guenot  
3003  Bern 
Standort: Worblentalstrasse  68, 3063  Ittigen  
Tel. +41 58 46 293 28, Fax +41 58 46 479 78  
Bernadette.Guenot@bafu.admin.ch  
https://www.bafu.admin.ch  
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2_  Gemäss Abschnitt  C,  Ziffer  1.e der  Verfügung vom  27.  Oktober  2016  hat Agroscope (Bewilligungs-
inhaberin) bis spätestens  31.  August  des  jeweiligen Aussaatjahres eine ausführliche Versuchsanord-
nung zu übermitteln. Das BAFU wurde mit Schreiben vom  28.  August  2020  informiert, dass  der  Ver-
such nicht mehr durchgeführt wird.  

3. Gemäss Abschnitt  C,  Ziffer 1.d.nn  der  Verfügung vom  27.  Oktober  2016  hat  die  Bewilligungsinha-
berin nach jeder Vegetationsperiode  die  Versuchsflächen,  die  Umgebung im Umkreis  von 12 m  sowie  
die  Transportwege auf dem Gelände  der  Forschungsanstalt nach auflaufenden Weizenpflanzen abzu-
suchen. Zudem hat sie gemäss Abschnitt  C,  Ziffer 1.g.aa  der  Verfügung vom  27.  Oktober  2016  diese 
Flächen nach Abschluss  des  Versuches bis im  Sommer 2024  jährlich nach keimenden Weizenpflanzen 
abzusuchen. Gekeimte Weizenpflanzen sind auszugraben und sachgerecht zu entsorgen. Werden 
Durchwuchspflanzen entdeckt, ist  die  Beobachtung jeweils auf das darauffolgende Jahr auszudehnen.  
Die  Bewilligungsinhaberin muss  der  Begleitgruppe  die  Ergebnisse  der Analyse  und  der  Beobachtung 
gemäss Abschnitt  C,  Ziffer 1.g.aa  der  Verfügung vom  27.  Oktober  2016  schriftlich mitteilen.  Des  Weite-
ren hat sie gemäss Abschnitt  C,  Ziffer 1.g.bb  der  Verfügung vom  27.  Oktober  2016  bis  31.  Dezem-
ber  2022  einen Abschlussbericht zu erstellen,  der  Auskunft gibt über  den  tatsächlichen Ablauf  des  Frei-
setzungsversuchs und  die  Wirksamkeit  der  Sicherheitsmassnahmen bewertet.  

4. Die  Bewilligungsinhaberin hat dem BAFU  und  der  Begleitgruppe  mit  Schreiben vom  31.  Dezem-
ber  2020  einen Abschlussbericht gemäss Abschnitt  C,  Ziffer 1.g.bb  der  Verfügung vom  27.  Okto-
ber  2016  zugestellt,  der  ebenfalls  die  Resultate  der  Überwachung  der  Versuchsfläche  von 2019  im da-
rauf folgenden Jahr sowie  die  Nachkontrolle  aller  im Verlauf  des  Versuchs bebauten Flächen  bis und 
mit  2020  gemäss Abschnitt  C,  Ziffern 1.d.nn  und  1.g.aa  der  Verfügung vom  27.  Oktober  2016  enthält. 
Das BAFU hat diese Unterlagen  mit  Schreiben vom  11.  Januar  2021 den  Bundesämtern für Gesund-
heit  (BAG),  für Lebensmittelsicherheit  und  Veterinärwesen (BLV), für Landwirtschaft (BLW),  der  Eidge-
nössischen Fachkommission für biologische Sicherheit (EFBS),  der  Eidgenössischen Ethikkommission 
für  die  Biotechnologie  im Ausserhumanbereich (EKAH) sowie dem Umweltdienst  des  Kantons Zürich 
(Baudirektion  des  Kantons Zürich, Amt für Abfall, Wasser, Energie  und  Luft [AWEL], Fachstelle für Bio-
logische Sicherheit) weitergeleitet  mit  der  Einladung, ihm ihre Bemerkungen  bis  am 9.  Februar  2021  
zukommen zu lassen. 

Erwägungen  

2.1 	Stellungnahmen  der  Fachstellen  

5. Das  BAG  hat  mit  Schreiben vom  B.  Februar  2021  mitgeteilt,  es  verzichte auf eine Stellungnahme. 
Das BLW,  die  EFBS  und  die  EKAH haben sich zum Abschlussbericht nicht geäussert.  

6. Das BLV hat mit Schreiben vom  9.  Februar  2021  mitgeteilt,  es  habe keine Bemerkungen zum Zwi-
schenbericht.  

7. Das AWEL hat mit Schreiben vom  22.  Februar  2021  festgehalten, seiner Ansicht nach habe  die  Be-
willigungsinhaberin  die  Auflage weitgehend umgesetzt, nach  der der  Abschlussbericht insbesondere 
auf  den  Beitrag zur Biosicherheitsforschung und  den  Aufwand für  die  verschiedenen Massnahmen ein-
zugehen habe.  Es  nimmt  die  Schlussfolgerungen  der  Bewilligungsinhaberin zu Aufwand und Wirkung  
der  Massnahmen zur Kenntnis und empfiehlt, diese  in der  Begleitgruppe zu diskutieren und  die  so ge-
wonnenen Erkenntnisse dem BAFU zuzustellen.  

2.2 	Beurteilung durch das BAFU  

B. Da der  Versuch  2019/20  nicht durchgeführt wurde, erübrigt sich das Einreichen eines Zwischenbe-
richts über  den  Verlauf  des  Versuchs gemäss Abschnitt  C,  Ziffer 1.d.ss  der  Verfügung vom  27.  Okto-
ber  2016. Da der  Versuch auch künftig nicht mehr durchgeführt wird, erübrigt sich  die  Übermittlung  von 
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Saatplänen für  2020/21  und  2021/22  gemäss Abschnitt  C,  Ziffer  1.e der  Verfügung vom  27.  Okto-
ber  2016. 

9. In  ihrem Abschlussbericht beurteilt  die  Bewilligungsinhaberin  die  Wirksamkeit  der  vom BAFU ver-
fügten Massnahmen bei variablem Aufwand als grösstenteils gut bis sehr gut. Einzig bezweifelt sie an-
gesichts  der  Fachliteratur, dass bei Isolationsabständen über  20 m  noch eine Wirkung feststellbar sei. 
Auch eine Wirkung  des  Absuchens  der  Versuchsfläche nach Ae. cylindrica stellt sie  in  Frage, da das 
Auskreuzungsrisiko  von  Weizen auf Ae. cylindrica sehr gering sei und  es  keine Hinweise gebe, dass 
diese Pflanzenart  am  Versuchsstandort natürlich vorkomme.  

10. Zudem fasst  die  Bewilligungsinhaberin  in  ihrem Abschlussbericht  die  wichtigsten Resultate  des  
Versuchs zusammen. Nebst  der  Untersuchung  des  Ertrags  der  gentechnisch veränderten Weizenlinien 
unter Anwendung verschiedener Düngerstufen hat sie im Rahmen  der  Biosicherheitsforschung mögli-
che Auswirkungen auf Blattläuse und Krankheitserreger sowie mögliche pleiotrope Effekte  in den  Wei-
zenlinien untersucht. Insgesamt hat sie keine Hinweise auf ein erhöhtes Verbreitungspotential  der  
Pflanzen oder auf negative Einwirkungen  der  Pflanzen auf Mensch und Umwelt beobachtet.  

11. Zur Nachbeobachtung  der  Versuchsflächen hält  die  Bewilligungsinhaberin fest,  2020  sei  der  ge-
samte Schlag, auf dem  der  Versuch  2016/17  stattgefunden hatte, mit Getreide aus  den  Freisetzungs-
versuchen  B18001  und  B18004  bepflanzt worden. Im ersten Nachkontrolljahr seien auf  den  Versuchs-
flächen  2017/18  und  2018/19  vereinzelt Getreidepflanzen gefunden worden und  die  Nachkontrollen 
würden weitergeführt.  Da in  einem späteren Jahr auf derselben Fläche ein GV-Freisetzungsversuch 
mit  den  gleichen Auflagen bezüglich Durchwuchsbekämpfung und Nachkontrollen durchgeführt wurde, 
kann nach Ansicht  des  BAFU  die  Nachkontrolle  der  Versuchsfläche  2016/17  beendet werden.  

12. Das BAFU nimmt  die  Bewertung  der  Sicherheitsmassnahmen und  die  Resultate  des  Versuchs so-
wie  der  Nachkontrollen zur Kenntnis und erachtet  den  fristgerecht eingereichten Abschlussbericht  in  
Bezug auf  die in  Abschnitt  C,  Ziffern  1  _d.nn, 1.g.aa und 1.g.bb  der  Verfügung vom  27.  Oktober  2016  
gestellten Anforderungen für genügend.  Die  Bewilligungsinhaberin hat gemäss Abschnitt  C,  Ziffer 
1.g.aa  der  Verfügung vom  27.  Oktober  2016 die  Versuchsfläche mindestens bis im  Sommer 2024,  
zwei Jahre nach dem geplanten Abschluss  des  Versuchs, zu überwachen. Werden Durchwuchspflan-
zen entdeckt, sind diese sachgemäss zu entsorgen und  die  Überwachung auf das jeweils darauffol-
gende Jahr auszudehnen.  Da der  Versuch Ende  2019  beendet wurde, erachtet das BAFU eine Über-
wachung  der  Versuchsfläche auf Durchwuchs mindestens bis  Sommer 2021  als ausreichend.  

3 	Entscheid 
Aufgrund dieser Erwägungen und unter Berücksichtigung  der  eingegangenen Stellungnahmen wird 
gestützt auf Artikel  11  Absatz  1 des  GTG  in  Verbindung mit Artikel  17  Buchstabe  a  FrSV verfügt:  

1. Die  Ergänzungen  der  Bewilligungsinhaberin vom  31.  Dezember  2020  gemäss Abschnitt  C,  Zif-
fern 1.d.nn, 1.g.aa und 1.g.bb  der  Verfügung  des  BAFU vom  27.  Oktober  2016  sind vollstän-
dig.  

2. Die  Bewilligungsinhaberin überwacht  die  Versuchsfläche gemäss Abschnitt  C,  Ziffer 1.g.aa  der  
Verfügung vom  27.  Oktober  2016  mindestens bis  Sommer 2021. 

3. Die  Nachkontrolle  der  Versuchsfläche  von 2016/17  inkl.  12 m-Umkreis ist abgeschlossen.  
4. Im Übrigen gilt  die  Verfügung vom  27.  Oktober  2016.  

Gegen diese Verfügung kann beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach,  9023 St.  Gallen, Beschwerde 
erhoben werden.  Die  Beschwerde ist innerhalb  von 30  Tagen nach Eröffnung  der  Verfügung einzu-
reichen;  die  Frist beginnt  am Tag  nach  der  Eröffnung  der  Verfügung zu laufen.  

Die  Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie hat  die  Begehren, deren Begründung mit An-
gabe  der  Beweismittel und  die  Unterschrift  der  Beschwerdeführerin bzw.  des  Beschwerdeführers oder 
seiner Vertreterin bzw.  seines  Vertreters zu enthalten.  Die  angefochtene Verfügung und  die  als Be-
weismittel angerufenen Urkunden sind  der  Beschwerde beizulegen, soweit  der  Beschwerdeführer bzw.  
die  Beschwerdeführerin sie  in  Händen hält.  

3/4  

BAFU-A-D0613401/8 



Aktenzeichen: BAFU-217.23-167/5/11 

Freundliche Grüsse 

Bundesamt für Umwelt 

Bettina Hitzfeld 
Abteilungschefin 

Kopie (elektronisch)  an:  

- 	Bundesamt für Gesundheit 
- 	Bundesamt für Landwirtschaft 
- 	Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 
-- 	Eidgenössische Ethikkommission für  die  Biotechnologie im Ausserhumanbereich 

Eidgenössische Fachkommission für biologische Sicherheit 
- 	Baudirektion  des  Kantons Zürich, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, FBS/Fachstelle für 

Biologische Sicherheit 
Agroscope  

BAFU-A-D0613401/8 

4/4 



© Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione  Svizzera  
Confederaziun svizra  

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Umwelt BAFU 
Abteilung Boden und Biotechnologie  

3003 Bern 	 POST CH AG 
BAFU; GUB  

Einschreiben  
Dr.  Jörg Romeis 
Agroscope 
Reckenholzstrasse  191 
8046  Zürich 

Aktenzeichen: BAFU-217.23-167/5/9 
Geschäftsfall: 
Ihr Zeichen: 
Ittigen,  5.  März  2020  

Verfügung 
vom  5.  März  2020  

betreffend  die  

Ergänzungen vom  23.  Dezember  2019  zum Gesuch  B16001  für  die  versuchsweise Freisetzung  von  
gentechnisch verändertem Weizen  in  Zürich durch Agroscope (Bewilligungsinhaberin) gemäss Verfü-
gung  des  BAFU vom  27.  Oktober  2016.  

Sachverhalt  

1. Das BAFU hat das im Rubrum genannte Gesuch mit Verfügung vom  27.  Oktober  2016  gestützt auf 
Artikel  11  Absatz  1 des  Gentechnikgesetzes vom  21.  März  2003  (GTG;  SR 814.91)  i.V.m. Artikel  17  
Buchstabe  a der  Freisetzungsverordnung vom  10.  September  2008  (FrSV;  SR 814.911)  mit Auflagen 
und Bedingungen  von 2016  bis  2022  bewilligt.  

2. Gemäss Abschnitt  C,  Ziffer  1.e der  Verfügung vom  27.  Oktober  2016  hat  die  Bewilligungsinhaberin 
dem BAFU bis spätestens  31.  August  des  jeweiligen Aussaatjahres eine ausführliche Versuchsanord-
nung zu übermitteln, aus  der  insbesondere  die  Grösse  der  Versuchsfläche hervorgeht. Mit Schreiben 
vom  3.  September  2019  hat  die  Bewilligungsinhaberin das BAFU informiert, dass sie  in der  Versuchs-
periode  2019/20  keinen Versuch durchführen werde. Damit erübrigt sich das Einreichen einer Ver-
suchsanordnung für  2019/20.  Das BAFU hat  die  zuständigen Fachstellen (siehe Ziffer  4)  mit Schreiben 
vom  9.  September  2019  darüber informiert. 

Bundesamt für Umwelt BAFU  
Bernadette  Guenot  
3003  Bern 
Standort: Worblentalstrasse  68, 3063  Ittigen  
Tel. +41 58 46 293 28, Fax +41 58 46 479 78  
Bernadette.Guenot@bafu.admin.ch  

q 	 https://www.bafu.admin.ch  
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3. Die  Bewilligungsinhaberin ist gemäss Abschnitt  C,  Ziffer 1.d.ss  der  Verfügung vom  27.  Okto-
ber  2016  gehalten, beim BAFU  bis  spätestens  31.  Dezember  2019  einen Zwischenbericht  über  den  
Verlauf  und  die  Ergebnisse  der  Freisetzung einzureichen,  der  insbesondere auf  die  Ergebnisse  der  Bi-
osicherheitsversuche  und  auf  die  Überprüfung  der  Sicherheitsmassnahmen einzugehen hat.  Mit  
Schreiben vom  23.  Dezember  2019  hat  die  Bewilligungsinhaberin dem BAFU einen Zwischenbericht  
über  die  Vegetationsperiode  2018/19  zugestellt. Das BAFU hat diese Unterlagen  mit  Schreiben vom  
3. Februar  2020 den  betroffenen Fachstellen  (BAG,  BLW, BLV, EFBS, EKAH, AWEL  [KT.  ZH]) weiter-
geleitet  mit  der  Einladung, ihm ihre Bemerkungen  bis  am 17.  Februar  2020  zukommen zu lassen. 

Erwägungen  

2.1 	Stellungnahmen  der  Fachstellen  

4. Die  EFBS hat sich zum Nachkontrollbericht nicht geäussert.  Die  EKAH hat mit Schreiben vom  
4.  Februar  2020  mitgeteilt, sie verzichte auf eine Stellungnahme.  

5.  Das AWEL hat  mit  Schreiben vom  3.  Februar  2020,  das  BAG  mit  Schreiben vom  5.  Februar  2020,  
das BLW  mit  Schreiben vom  13.  Februar  2020  und  das BLV  mit  Schreiben vom  17.  Februar  2020  mit-
geteilt, sie nähmen  den  Zwischenbericht zur Kenntnis  und  hätten keine Bemerkungen.  

2.2 	Beurteilung durch das BAFU  

6.  Das BAFU hält  den am 23.  Dezember  2019  eingereichten Zwischenbericht über  die  Versuchsperi-
ode  2018/19 in  Bezug auf  die in  Abschnitt  C,  Ziffer 1.d.ss  der  Verfügung vom  27.  Oktober  2016  gestell-
ten Anforderungen für genügend.  

3 	Entscheid 

Aufgrund dieser Erwägungen und unter Berücksichtigung  der  eingegangenen Stellungnahmen wird 
gestützt auf Artikel  11  Absatz  1 des  GTG  in  Verbindung mit Artikel  17  Buchstabe  a  FrSV verfügt:  

Die  Nachlieferung  der  Bewilligungsinhaberin gemäss Abschnitt  C,  Ziffer 1.d.ss  der  Verfügung  
des  BAFU vom  27.  Oktober  2016  hinsichtlich  der  versuchsweisen Freisetzung  von  gentech-
nisch verändertem Weizen auf dem Gelände  der Protected Site von  Agroscope  am  Standort 
Zürich, Reckenholz ist vollständig.  

2. 	Im Übrigen gelten  die  Verfügungen vom  27.  Oktober  2016, 6.  März  2017, 
12.  Oktober  2017, 16.  Februar  2018  und  1.  März  2019.  

Gegen diese Verfügung kann beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach,  9023 St.  Gallen, Beschwerde 
erhoben werden.  Die  Beschwerde ist innerhalb  von 30  Tagen nach Eröffnung  der  Verfügung einzu-
reichen;  die  Frist beginnt  am Tag  nach  der  Eröffnung  der  Verfügung zu laufen.  

Die  Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie hat  die  Begehren, deren Begründung mit An-
gabe  der  Beweismittel und  die  Unterschrift  der  Beschwerdeführerin bzw.  des  Beschwerdeführers oder 
seiner Vertreterin bzw.  seines  Vertreters zu enthalten.  Die  angefochtene Verfügung und  die  als Be-
weismittel angerufenen Urkunden sind  der  Beschwerde beizulegen, soweit  der  Beschwerdeführer bzw.  
die  Beschwerdeführerin sie  in  Händen hält. 

Freundliche Grüsse  
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Bundesamt für Umwelt 

ec,/ 

Bettina Hitzfeld 
Abteilungschefin 

Kopie (elektronisch)  an:  

- 	Bundesamt für Gesundheit,  3003  Bern 
- 	Bundesamt für Landwirtschaft,  3003  Bern 
- 	Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen,  3003  Bern 
- 	Eidgenössische Ethikkommission für  die  Biotechnologie im Ausserhumanbereich,  3003  Bern 
- 	Eidgenössische Fachkommission für biologische Sicherheit,  3003  Bern 
- 	Baudirektion  des  Kantons Zürich, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, FBS/Fachstelle für 

Biologische Sicherheit, Walcheplatz  2,  Postfach,  8090  Zürich 
- Agroscope, Reckenholzstrasse  191, 8046  Zürich  

BAF U-A-1 A3B3401 /39 
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Bundesamt für Umwelt BAFU 
Abteilung Boden und Biotechnologie 

CH-3003 Bern, BAFU, GUB  

Einschreiben  
Dr.  Jörg Romeis 
Agroscope 
Reckenholzstrasse  191 
8046  Zürich 

Referenz/Aktenzeichen:  S063-0192  
Ihr Zeichen: 
Unser Zeichen: GUB 
Sachbearbeiter/in: GUB 
Bern,  1.  März  2019  

Verfügung 
vom  1.  März  2019  

betreffend  die  

Ergänzungen vom  25.  Januar  2019  zum Gesuch  B16001  für  die  versuchsweise Freisetzung  von  
gentechnisch verändertem Weizen  in  Zürich durch Agroscope (Gesuchstellerin) gemäss Verfügung  
des  BAFU vom  27.  Oktober  2016.  

Sachverhalt  

1. Das BAFU hat das im Rubrum genannte Gesuch mit Verfügung vom  27.  Oktober  2016  gestützt auf 
Artikel  11  Absatz  1 des  Gentechnikgesetzes vom  21.  März  2003  (GTG;  SR 814.91)  i.V.m. Artikel  17  
Buchstabe  a der  Freisetzungsverordnung vom  10.  September  2008  (FrSV;  SR 814.911)  mit Auflagen 
und Bedingungen  von 2016  bis  2022  bewilligt.  

2. Gemäss Abschnitt  C,  Ziffer  1.e der  Verfügung vom  27.  Oktober  2016  hat  die  Gesuchstellerin dem 
BAFU bis spätestens  31.  August  2018  eine ausführliche Versuchsanordnung für  die  Versuchsperiode  
2018/19,  aus  der  insbesondere  die  Grösse  der  Versuchsfläche hervorgeht, zu übermitteln. Mit 
Verfügung vom  17.  Oktober  2018  hat das BAFU  den  fristgerechten Eingang und  die  Vollständigkeit  
der  eingereichten Versuchsanordnung bestätigt. 

Bundesamt für Umwelt BAFU  
Bernadette  Guenot 
Worblentalstrasse  68, 3063  Ittigen 
Postadresse:  3003  Bern  
Tel. +41 58 46 293 28, Fax +41 58 46 479 78 
b e  rnad ette.  g  u en  ot@ bafu.  ad m  i  n.  ch  
www.bafu.admin.ch  

217.23-00167/00005/00006/5063-0192 
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3. Die  Gesuchstellerin ist gemäss Abschnitt  C,  Ziffer 1.d.ss  der  Verfügung vom  27.  Oktober  2016  
gehalten, beim BAFU bis spätestens  31.  Dezember  2018  einen Zwischenbericht über  den  Verlauf und  
die  Ergebnisse  der  Freisetzung einzureichen,  der  insbesondere auf  die  Ergebnisse  der  
Biosicherheitsversuche und auf  die  Oberprüfung  der  Sicherheitsmassnahmen einzugehen hat. Mit 
Schreiben vom  19.  Dezember  2018  hat  die  Gesuchstellerin eine Verlängerung  der  Frist beantragt und 
dabei eine vorläufige  Analyse der  Biosicherheitsversuche und  der  Umsetzung  der  
Sicherheitsmassnahmen durchgeführt. Aufgrund dieser vorläufigen  Analyse  sowie unter 
Berücksichtigung  der  Tatsache, dass  der  gentechnisch veränderte Weizen bereits gesät wurde und  
der  nächste biosicherheitstechnisch heikle Zeitpunkt im  Sommer  zu Beginn  der  Blüte zu erwarten ist, 
hat das BAFU einer Verlängerung  der  Frist bis zum  25.  Januar  2019  stattgegeben.  

4. Die  Gesuchstellerin hat dem BAFU  mit  Schreiben vom  25.  Januar  2019  einen Zwischenbericht  
über  die  Vegetationsperiode  2017/18  zugestellt. Das BAFU hat diese Unterlagen  mit  Schreiben vom  
29.  Januar  2019 den  betroffenen Fachstellen  (BAG,  BLW, BLV, EFBS, EKAH, AWEL  [KT.  ZH]) 
weitergeleitet  mit  der  Einladung, dem BAFU allfällige Bemerkungen  bis  am 11.  Februar  2019  
zukommen zu lassen. Das BAFU hat dem  BAG,  dem BLW, dem BLV,  der  EFBS  und  der  EKAH  
individuelle  Fristverlängerungen gewährt. 

Erwägungen  

2.1 Stellungnahmen  der  Fachstellen  

5. Das AWEL teilt mit Schreiben vom  5.  Februar  2019  mit,  es  nehme  den  Zwischenbericht zur 
Kenntnis.  Es  merkt  an, die  Bewilligungsinhaberin habe seiner Ansicht nach mit dem eingereichten 
Zwischenbericht  die  Auflage, wonach  der  Bericht insbesondere auf  die  Biosicherheitsversuche und  die  
Oberprüfung  der  Sicherheitsmassnahmen einzugehen habe, weitgehend umgesetzt. Zu  den  
Resultaten  der  Biosicherheitsversuche habe das AWEL keine Bemerkungen.  

6. Mit Schreiben vom  12.  Februar  2019  teilt  die  EKAH mit, sie verzichte auf eine Stellungnahme.  

7. Das BLW teilt mit Schreiben vom  12.  Februar  2019  mit,  es  nehme  den  Bericht zur Kenntnis und 
habe keine Bemerkungen zu  den  neuen Daten.  

B.  Mit  Schreiben vom  12.  Februar  2019  teilt das  BAG  mit,  es  nehme  den  Bericht zur Kenntnis  und  
habe keine weiteren Bemerkungen.  

9. Mit Schreiben vom  14.  Februar  2019  teilt das BLV mit,  es  nehme  den  Zwischenbericht zur 
Kenntnis und könne  die  Ausführungen  der  Gesuchstellerin zur Ausweitung  des  Monitorings  auf  die  
gesamte Mantelsaat nachvollziehen. Im Weiteren habe  es  keine Bemerkungen zum Bericht.  

10. Mit Schreiben vom  25.  Februar  2019  teilt  die  EFBS mit, sie sei mit dem Zwischenbericht 
einverstanden und habe keine Bemerkungen.  

2.2 Beurteilung durch das BAFU  

11. Das BAFU hält  den am 25.  Januar  2019  eingereichten Zwischenbericht über  die  Versuchsperiode  
2017/18 in  Bezug auf  die in  Abschnitt  C,  Ziffer 1.d.ss gestellten Anforderungen für genügend.  Die  
Pflanzen einer allfälligen erweiterten Mantelsaat werden entweder zerstört oder geerntet und entsorgt. 
Daher kann  die  Oberwachung auf mögliche Kreuzungspartner gemäss Abschnitt  C,  Ziffer 1.d.dd  der  
Verfügung vom  27.  Oktober  2016  auf  die  Umgebung  der  Versuchsfläche im Umkreis  von 12 m  
beschränkt werden,  die  nicht mit einer erweiterten Mantelsaat aus  Triticale  bebaut wird.  
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Entscheid 

Aufgrund dieser Erwägungen und unter Berücksichtigung  der  eingegangenen Stellungnahmen wird 
gestützt auf Artikel  11  Absatz  1 des  GTG  in  Verbindung mit Artikel  17  Buchstabe  a  FrSV verfügt:  

Die  Nachlieferung  der  Gesuchstellerin gemäss Abschnitt  C,  Ziffer 1.d.ss  der  Verfügung  des  
BAFU vom  27.  Oktober  2016  hinsichtlich  der  versuchsweisen Freisetzung  von  gentechnisch 
verändertem Weizen auf dem Gelände  der Protected Site von  Agroscope  am  Standort Zürich, 
Reckenholz ist unter Vorbehalt  der  nachfolgenden Ziffer vollständig.  
Die  Überwachung  der  Umgebung  der  Versuchsfläche im Umkreis  von 12 m  gemäss Abschnitt  
C,  Ziffer  `I  A.dd  der  Verfügung vom  27.  Oktober  2016  wird auf  die  Fläche beschränkt,  die  nicht  
mit  einer erweiterten Mantelsaat aus  Triticale  bebaut wird. 
Im Übrigen gelten  die  Verfügungen vom  27.  Oktober  2016, 6.  März  2017, 
12.  Oktober  2017  und  16.  Februar  2018.  

Gegen diese Verfügung kann beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach,  9023 St.  Gallen, 
Beschwerde erhoben werden.  Die  Beschwerde ist innerhalb  von 30  Tagen nach Eröffnung  der  
Verfügung einzureichen;  die  Frist beginnt  am Tag  nach  der  Eröffnung  der  Verfügung zu laufen.  

Die  Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie hat  die  Begehren, deren Begründung mit 
Angabe  der  Beweismittel und  die  Unterschrift  der  Beschwerdeführerin bzw.  des  Beschwerdeführers 
oder seiner Vertreterin bzw.  seines  Vertreters zu enthalten.  Die  angefochtene Verfügung und  die  als 
Beweismittel angerufenen Urkunden sind  der  Beschwerde beizulegen, soweit  der  Beschwerdeführer 
bzw.  die  Beschwerdeführerin sie  in  Händen hält. 

Freundliche Grüsse 

Bundesamt für Umwelt BAFU 

Bettina Hitzfeld 
Abteilungschefin 

Kopie (elektronisch)  an:  

- Bundesamt für Gesundheit,  3003  Bern 
- Bundesamt für Landwirtschaft,  3003  Bern 
- Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen,  3003  Bern 
- Eidgenössische Ethikkommission für  die  Biotechnologie im Ausserhumanbereich,  3003  Bern 
- Eidgenössische Fachkommission für biologische Sicherheit,  3003  Bern 
- Baudirektion  des  Kantons Zürich, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, FBS/Fachstelle für 

Biologische Sicherheit, Walcheplatz  2,  Postfach,  8090  Zürich 
- Agroscope,  Dr.  Michael Winzeler, Reckenholzstrasse  191, CH-8046  Zürich  
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Verfügung 
vom  17.  Oktober  2018  

betreffend  die  

Ergänzungen vom  31.  August,  13.  September und  18.  September  2018  zum Gesuch  B16001  für  die  
versuchsweise Freisetzung  von  gentechnisch verändertem Weizen  in  Zürich durch Agroscope 
(Gesuchstellerin) gemäss Verfügung  des  BAFU vom  27.  Oktober  2016.  

Bundesamt für Umwelt BAFU  
Bernadette  Guenot 
Worblentalstrasse  68, 3063  Ittigen 
Postadresse:  3003  Bern  
Tel. +41 58 46 293 28, Fax +41 58 46 479 78  
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Referenz/Aktenzeichen: R413-0857  

Sachverhalt  

1. Das BAFU hat das im Rubrum genannte Gesuch mit Verfügung vom  27.  Oktober  2016  gestützt auf 
Artikel  11  Absatz  1 des  Gentechnikgesetzes vom  21.  März  2003  (GTG;  SR 814.91)  i.V.m. Artikel  17  
Buchstabe  a der  Freisetzungsverordnung vom  10.  September  2008  (FrSV;  SR 814.911)  mit Auflagen 
und Bedingungen  von 2016  bis  2022  bewilligt.  

2. Gemäss Abschnitt  C,  Ziffer  1.e der  Verfügung vom  27.  Oktober  2016  hat  die  Gesuchstellerin dem 
BAFU bis spätestens  31.  August  2018  eine ausführliche Versuchsanordnung für  die  Versuchsperiode  
2018/19,  aus  der  insbesondere  die  Grösse  der  Versuchsfläche hervorgeht, zu übermitteln.  

3. Die  Gesuchstellerin hat dem BAFU mit Schreiben vom  31.  August  2018  vier mögliche 
Versuchsanordnungen mit Saatplan für  die  Versuchsperiode  2018/2019  zugestellt. Das BAFU hat mit 
Schreiben vom  3.  September  2018  Rückfragen zum Zeitpunkt  der  endgültigen Entscheidung für eine 
Versuchsvariante sowie zur Einhaltung  der  Isolationsdistanz  von 50 m in den  verschiedenen 
Anordnungen gestellt,  die die  Gesuchstellerin mit Schreiben vom  13.  September  2018  beantwortet 
hat.  

4. Das BAFU hat diese Unterlagen  mit  Schreiben vom  13.  September  2018 den  betroffenen 
Fachstellen  (BAG,  BLW, BLV, EFBS, EKAH, AWEL) weitergeleitet  mit  der  Einladung, dem BAFU 
allfällige Bemerkungen  bis  am 11.  Oktober  2018  zukommen zu lassen.  Die  Gesuchstellerin hat das 
BAFU  am 18.  September  2018  informiert,  welche  Versuchsvariante definitiv gesät werden soll, 
worüber das BAFU  die  betroffenen Fachstellen  am  selbigen  Tag  informiert hat.  

2 	Erwägungen  

2.1 	Stellungnahmen  der  Fachstellen  

5. Mit Schreiben vom  18.  September  2018  hat das AWEL  die  Versuchsanordnung und  den  Saatplan 
sowie  die  weiteren Erläuterungen zur Lage  des  Versuchsfelds zur Kenntnis genommen und mitgeteilt,  
es  habe keine Bemerkungen.  

6. Mit Schreiben vom  2.  Oktober  2018  hat  die  EKAH auf eine Stellungnahme verzichtet.  

7. Das  BAG  hat  mit  Schreiben vom  2.  Oktober  2018  mitgeteilt,  es  habe keine Bemerkungen.  

B. Die  EFBS ist laut Schreiben vom  4.  Oktober  2018  zum Schluss gekommen, dass  die  
begutachteten Unterlagen aus Sicht  der  Biosicherheit  in  Ordnung seien.  

9. Mit Schreiben vom  11.  Oktober  2018  hat das BLV mitgeteilt,  es  sei mit dem vorgenschlagenen 
Versuchsplan  in  allen Varianten einverstanden.  

10. Das BLW hat mit Schreiben vom  15.  Oktober  2018  auf eine Stellungnahme verzichtet.  

2.2 	Beurteilung durch das BAFU  

11. Das BAFU hält  die  fristgerecht  am 31.  August  2018  eingereichte Versuchsplanung über  die  
Versuchsperiode  2018/19 in  Bezug auf  die in  Abschnitt  C,  Ziffer  1.e  gestellten Anforderungen für 
genügend. Zudem entspricht  die  definitive Versuchsplanung nach Ansicht  des  BAFU  den  übrigen 
Anforderungen  der  Verfügung vom  27.  Oktober  2016  sowie  der  folgenden Verfügungen, insbesondere 
bezüglich  der  Isolationsdistanz zu Anbau und Vermehrung  von  Weizen, Roggen und  Triticale.  
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Entscheid 
Aufgrund dieser Erwägungen und unter Berücksichtigung  der  eingegangenen Stellungnahmen wird 
gestützt auf Artikel  11  Absatz  1 des  GTG  in  Verbindung mit Artikel  17  Buchstabe  a  FrSV verfügt:  

1. Die  Nachlieferung  der  Gesuchstellerin gemäss Abschnitt  C,  Ziffer  1.e der  Verfügung  des  
BAFU vom  27.  Oktober  2016  hinsichtlich  der  versuchsweisen Freisetzung  von  gentechnisch 
verändertem Weizen auf dem Gelände  der Protected Site von  Agroscope  am  Standort Zürich, 
Reckenholz ist vollständig.  

2. Im Übrigen gelten  die  Verfügungen vom  27.  Oktober  2016, 6.  März  2017, 
12.  Oktober  2017  und  16.  Februar  2018.  

Gegen diese Verfügung kann beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach,  9023 St.  Gallen, 
Beschwerde erhoben werden.  Die  Beschwerde ist innerhalb  von 30  Tagen nach Eröffnung  der  
Verfügung einzureichen;  die  Frist beginnt  am Tag  nach  der  Eröffnung  der  Verfügung zu laufen.  

Die  Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie hat  die  Begehren, deren Begründung mit 
Angabe  der  Beweismittel und  die  Unterschrift  der  Beschwerdeführerin bzw.  des  Beschwerdeführers 
oder seiner Vertreterin bzw.  seines  Vertreters zu enthalten.  Die  angefochtene Verfügung und  die  als 
Beweismittel angerufenen Urkunden sind  der  Beschwerde beizulegen, soweit  der  Beschwerdeführer 
bzw.  die  Beschwerdeführerin sie  in  Händen hält. 

Freundliche Grüsse 

Bundesamt für Umwelt BAFU 

Bettina Hitzfeld 
Abteilungschefin 

Kopie  an:  
- 	Die  stellungnehmenden Fachstellen nach  Art. 37  FrSV 
- 	Die  Begleitgruppe  des  Versuchs  B16001 
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Referenz/Aktenzeichen: R051-1320  

Sachverhalt  

1. Das BAFU hat das im Rubrum genannte Gesuch mit Verfügung vom  27.  Oktober  2016  gestützt auf 
Artikel  11  Absatz  1 des  Gentechnikgesetzes vom  21.  März  2003  (GTG;  SR 814.91)  i.V.m. Artikel  17  
Buchstabe  a der  Freisetzungsverordnung vom  10.  September  2008  (FrSV;  SR 814.911)  mit Auflagen 
und Bedingungen  von 2016  bis  2022  bewilligt.  

2. Gemäss Abschnitt  C,  Ziffer  1.e der  Verfügung vom  27.  Oktober  2016  hat  die  Gesuchstellerin dem 
BAFU bis spätestens  31.  August  2017  eine ausführliche Versuchsanordnung für  die  Versuchsperiode  
2017/18,  aus  der  insbesondere  die  Grösse  der  Versuchsfläche hervorgeht, zu übermitteln. Mit 
Verfügung vom  12.  Oktober  2017  hat das BAFU  den  fristgerechten Eingang und  die  Vollständigkeit  
der  eingereichten Versuchsanordnung bestätigt.  

3. Die  Gesuchstellerin ist gemäss Abschnitt  C,  Ziffer 1.d.ss  der  Verfügung vom  27.  Oktober  2016  
gehalten, beim BAFU bis spätestens  31.  Dezember  2017  einen Zwischenbericht über  den  Verlauf und  
die  Ergebnisse  der  Freisetzung einzureichen,  der  insbesondere auf  die  Ergebnisse  der  
Biosicherheitsversuche und auf  die  Überprüfung  der  Sicherheitsmassnahmen einzugehen hat.  

4. Die  Gesuchstellerin hat dem BAFU mit Schreiben vom  20.  Dezember  2017  einen ab  1.  Januar  
2018  gültigen, aktualisierten Notfallplan und mit Schreiben vom  21.  Dezember  2017  einen 
Zwischenbericht über  die  Vegetationsperiode  2017  zugestellt.  

5. Das BAFU hat diese Unterlagen  mit  Schreiben vom  15.  Januar  2018 den  betroffenen Fachstellen  
(BAG,  BLW, BLV, EFBS, EKAH, AWEL ZH) weitergeleitet  mit  der  Einladung, dem BAFU allfällige 
Bemerkungen  bis  am 12.  Februar  2018  zukommen zu lassen. 

Erwägungen  

2.1 	Stellungnahmen  der  Fachstellen  

6.  Mit Schreiben vom  30.  Januar  2018  hat  die  EKAH mitgeteilt, sie verzichte auf eine Stellungnahme.  

7. Mit  Schreiben vom  1.  Februar  2018  teilt  die  EFBS  mit,  sie habe  die  Unterlagen  an  ihrer Sitzung 
vom  23.  Januar  2018  diskutiert.  Sie halte  die  Arbeit  der  Gesuchsteller  und  Betreiber  der Protected Site  
nicht nur auf dem Feld, sondern auch beim Verfassen  der  Zwischenberichte  und  Versuchspläne für 
beeindruckend.  

B.  Das AWEL teilt mit Schreiben vom  5.  Februar  2018  mit,  es  nehme  den  Zwischenbericht und  den  
angepassten Notfallplan zur Kenntnis.  Es  merkt  an, die  Bewilligungsinhaberin habe seiner Meinung 
nach mit dem eingereichten Zwischenbericht  die  Auflage  der  Verfügung  des  BAFU vom  27.  Oktober  
2016,  wonach  der  Bericht insbesondere auf  die  Biosicherheitsversuche und  die  Überprüfung  der  
Sicherheitsmassnahmen einzugehen habe, weitgehend umgesetzt.  

9. Mit  Schreiben vom  B.  Februar  2018  teilt das  BAG  mit,  es  habe zum Zwischenbericht keine 
Bemerkungen.  

10. Das BLW verzichtet mit Schreiben vom  12.  Februar  2018  auf eine eigene Stellungnahme und 
schliesst sich  der  Expertenmeinung  der  EFBS  an. 

11. Mit Schreiben vom  12.  Februar  2018  teilt das BLV mit,  es  habe keine Bemerkungen zum 
Zwischenbericht.  
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— 	Eidgenössische Fachkommission für biologische Sicherheit,  3003  Bern 
— 	Baudirektion  des  Kantons Zürich, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, FBS/Fachstelle für 

Biologische Sicherheit, Walcheplatz  2,  Postfach,  8090  Zürich 
— Agroscope,  Dr.  Michael Winzeler, Reckenholzstrasse  191, CH-8046  Zürich  
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2.2 	Beurteilung durch das BAFU  

12. Das BAFU hält  den  fristgerecht  am 21.  Dezember  2017  eingereichten Zwischenbericht über  die  
Versuchsperiode  2016/17 in  Bezug auf  die in  Abschnitt  Q  Ziffer 1.d.ss gestellten Anforderungen für 
genügend.  

13. Aufgrund eines Zwischenfalls  mit  einem Hund  und  möglicher Verschleppungen  von  gentechnisch 
verändertem Winterweizen innerhalb  der Protected Site  hat das BAFU  mit  Verfügung vom  6.  März  
2017  verfügt, dass  die  Gesuchstellerin im Jahr  2017 die  gesamte  Protected Site  mit  Ausnahme  der  
eingenetzten Apfelanlage auf Weizenpflanzen zu untersuchen  und  diese vor ihrer Blüte zu entfernen 
habe. Aus dem Zwischenbericht geht hervor, dass im Rahmen  der  Überwachung  der  ganzen  
Protected Site  ausserhalb  der  Versuchsflächen keine Weizenpflanzen gefunden wurden.  

3 	Entscheid 
Aufgrund dieser Erwägungen und unter Berücksichtigung  der  eingegangenen Stellungnahmen wird 
gestützt auf Artikel  11  Absatz  1 des  GTG  in  Verbindung mit Artikel  17  Buchstabe  a  FrSV verfügt:  

1. Die  Nachlieferung  der  Gesuchstellerin gemäss Abschnitt  Q  Ziffer 1.d.ss  der  Verfügung  des  
BAFU vom  27.  Oktober  2016  hinsichtlich  der  versuchsweisen Freisetzung  von  gentechnisch 
verändertem Weizen auf dem Gelände  der Protected Site von  Agroscope  am  Standort Zürich, 
Reckenholz ist unter Vorbehalt  der  nachfolgenden Ziffer vollständig.  

2. Im Übrigen gelten  die  Verfügungen vom  27.  Oktober  2016, 6.  März  2017  und  
12.  Oktober  2017.  

Gegen diese Verfügung kann beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach,  9023 St.  Gallen, 
Beschwerde erhoben werden.  Die  Beschwerde ist innerhalb  von 30  Tagen nach Eröffnung  der  
Verfügung einzureichen;  die  Frist beginnt  am Tag  nach  der  Eröffnung  der  Verfügung zu laufen.  

Die  Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie hat  die  Begehren, deren Begründung mit 
Angabe  der  Beweismittel und  die  Unterschrift  der  Beschwerdeführerin bzw.  des  Beschwerde-führers  
oder seiner Vertreterin bzw.  seines  Vertreters zu enthalten.  Die  angefochtene Verfügung und  die  als 
Beweismittel angerufenen Urkunden sind  der  Beschwerde beizulegen, soweit  der  Beschwerdeführer 
bzw.  die  Beschwerdeführerin sie  in  Händen hält. 

Freundliche Grüsse 

Bundesamt für Umwelt BAFU 

Bettina Hitzfeld 
Abteilungschefin 

Kopie (elektronisch)  an:  

- 	Bundesamt für Gesundheit,  3003  Bern 
- 	Bundesamt für Landwirtschaft,  3003  Bern 
- 	Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen,  3003  Bern 
- 	Eidgenössische Ethikkommission für  die  Biotechnologie im Ausserhumanbereich,  3003  Bern  
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Bern,  12.  Oktober  2017  

In  Sachen 

Agroscope, Reckenholzstrasse 191, 8046 Zürich,  

Gesuchstellerin 

betreffend  die  

Ergänzungen vom  31.  August  2017  zum Gesuch  B16001  für  die  versuchsweise Freisetzung  von  
gentechnisch verändertem Weizen  in  Zürich (ZH) gemäss Verfügung  des  BAFU vom  
27.  Oktober  2016 

In  Erwägung, dass 

— das BAFU das im Rubrum genannte Gesuch mit Verfügung vom  27.  Oktober  2016  gestützt auf 
Artikel  11  Absatz  1 des  Gentechnikgesetzes vom  21.  März  2003  (GTG;  SR 814.91)  i.V.m. 
Artikel  17  Buchstabe  a der  Freisetzungsverordnung vom  10.  September  2008  (FrSV;  SR 814.911)  
mit Auflagen und Bedingungen bewilligt hat, 

—  die  Gesuchstellerin gemäss Abschnitt  C,  Ziffer  Le der  Verfügung vom  27.  Oktober  2016  
angewiesen worden ist, dem BAFU bis spätestens  31.  August  2017  eine ausführliche 
Versuchsanordnung für  die  Versuchsperiode  2017/18,  aus  der  insbesondere  die  Grösse  der  
Versuchsflächen hervorgeht, zu übermitteln; 

—  die  Gesuchstellerin dem BAFU mit Schreiben vom  31.  August  2017  eine Versuchsanordnung mit 
Saatplan für  die  Versuchsperiode  2017/18  zugestellt hat; 

— 	das BAFU mit Schreiben vom  7.  September  2017 die  Rückfrage gestellt hat, was mit dem  in  weniger 
als  50 m  um  den  Versuch angebauten angebauten  Triticale  geplant sei; 

— 	die  Gesuchstellerin mit Schreiben vom  B.  September  2017  geantwortet hat, dass dieser  Triticale  eine 
erweiterte Mantelsaat darstelle und vor  der  Ausbildung keimfähiger Körner gemulcht werde; 

— 	das BAFU  den  Versuchsplan sowie  die  Erläuterungen  der  Gesuchstellerin zum Anbau  von  Triticale 
mit  Schreiben vom  11.  September  2017 den  betroffenen Fachstellen  (BAG,  BLW, BLV, EFBS, 
EKAH, AWEL ZH) zugestellt hat,  mit  der  Einladung, dem BAFU  bis  am 9.  Oktober  2017  allfällige 
Bemerkungen zukommen zu lassen; 

— 	das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) mit Schreiben vom  18.  September  2017  mitteilt,  es  habe 
keine Bemerkungen zum Versuchsplan; 

— 	das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL)  des  Kantons Zürich mit Schreiben vom  2.  
Oktober  2017  mitteilt,  es  nehme  die  Versuchsanordnung,  den  Saatplan sowie  die  mitgelieferten  
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Erläuterungen zur  Triticale-Saat auf  der  Versuchsparzelle zur Kenntnis und habe keine 
Bemerkungen; 

—  die  Eidgenössische Ethikkommission für  die  Biotechnologie im Ausserhumanbereich (EKAH) mit 
Schreiben vom  5.  Oktober  2017  mitteilt, sie verzichte auf eine Stellungnahme; 

—  die  Eidgenössische Fachkommission für biologische Sicherheit (EFBS) mit Schreiben vom  9.  
Oktober  2017  mitteilt, sie sei mit dem Versuchsplan und  den  Erläuterungen einverstanden; 

— das Bundesamt für Gesundheit  (BAG)  mit  Schreiben vom  9.  Oktober  2017  mitteilt,  es  habe keine 
Einwände zum Versuchsplan; 

— 	das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) keine Einwände vorgebracht 
hat, 

— das BAFU  die am 31.  August  2017  eingereichte ausführliche Versuchsanordnung für  die  
Versuchsperiode  2017/18  mit Angaben zur Grösse  der  Versuchsflächen  in  Bezug auf  die in  
Abschnitt  C,  Ziffer  Le der  Verfügung vom  27.  Oktober  2016  gestellten Anforderungen als 
genügend erachtet; 

— 	eine Auskreuzung  des  gentechnisch veränderten Weizens auf Triticalepflanzen,  die in  weniger als  
50 m  Entfernung angebaut werden, nicht ausgeschlossen werden kann, weshalb  es  das BAFU für 
angebracht hält,  die  Überwachung während und nach dem Versuch auf  die  gesamte mit  Triticale  
bebaute Fläche auszuweiten; 

— zu erwarten ist, dass  der  Anbau  von  Triticale  rund um  die  Versuchsplots  den  Flug gentechnisch 
veränderter  Pollen  nicht begünstigt, sondern im Gegenteil wie eine erweiterte Mantelsaat wirkt, 
weshalb  es  das BAFU für angebracht hält,  die  Isolationsdistanzen  von 50 m  zum Anbau  und  
Vermehrung  von  Weizen, Roggen  und Triticale ab  der in der  Verfügung vom  27.  Oktober  2016  
verfügten Mantelsaat zu messen, 

wird gestützt auf Artikel  11  Absatz  1  GTG  in  Verbindung  mit  Artikel  17  Buchstabe  a  FrSV verfügt:  

1. Die  Nachlieferung  der  Gesuchstellerin gemäss Abschnitt  C,  Ziffern  Le der  Verfügung  des  BAFU 
vom  27.  Oktober  2016  hinsichtlich  der  versuchsweisen Freisetzung  von  gentechnisch verändertem 
Weizen auf dem Gelände  der Protected Site von  Agroscope  am  Standort Zürich, Reckenholz ist 
unter Vorbehalt  der  nachfolgenden Ziffern vollständig.  

2. Die  Überwachung  der  Versuchsfläche  und  deren Umgebung  in 12 m  Umkreis gemäss Abschnitt  C,  
Ziffern  I  A.dd  und  I  A.nn gemäss Verfügung vom  27.  Oktober  2016  wird auf  die  gesamte  mit 
Triticale  bebaute Fläche ausgeweitet.  

3. Die  Isolationsdistanzen  von 50 m  zum Anbau und  der  Vermehrung  von  Weizen, Roggen oder  
Triticale  gemäss Abschnitt  C,  Ziffern  I  A.aa und  I  A.bb  der  Verfügung vom  27.  Oktober  2016  
werden ab  der in  Abschnitt  C,  Ziffer  l  A.gg  der  Verfügung vom  27.  Oktober  2016  verfügten,  2.6 m  
breiten Mantelsaat aus  Triticale  gemessen.  
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Bundesamt für Umwelt BAFU 
Abteilung Boden und Biotechnologie 

Bettina Hitzfeld 
Abteilungschefin 

Gegen diese Verfügung kann beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach,  9023 St.  Gallen, Beschwerde 
erhoben werden.  Die  Beschwerde ist innerhalb  von 30  Tagen nach Eröffnung  der  Verfügung 
einzureichen;  die  Frist beginnt  am Tag  nach  der  Eröffnung  der  Verfügung zu laufen.  

Die  Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie hat  die  Begehren, deren Begründung mit Angabe  
der  Beweismittel und  die  Unterschrift  der  Beschwerdeführerin bzw.  des  Beschwerdeführers oder seiner 
Vertreterin bzw.  seines  Vertreters zu enthalten.  Die  angefochtene Verfügung und  die  als Beweismittel 
angerufenen Urkunden sind  der  Beschwerde beizulegen, soweit  der  Beschwerdeführer bzw.  die  
Beschwerdeführerin sie  in  Händen hält. 

Zu eröffnen (eingeschrieben mit Rückschein): 

— 	der  Gesuchstellerin (Agroscope, Jörg Romeis, Reckenholzstrasse  191, 8046  Zürich) 

Zur Kenntnis (elektronisch): 

— 	Bundesamt für Gesundheit,  3003  Bern 
— 	Bundesamt für Landwirtschaft,  3003  Bern 
— 	Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen,  3003  Bern 
— 	Eidgenössische Ethikkommission für  die  Biotechnologie im Ausserhumanbereich,  3003  Bern 
— 	Eidgenössische Fachkommission für biologische Sicherheit,  3003  Bern 
— 	Baudirektion  des  Kantons Zürich, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL), 

FBS/Fachstelle für Biologische Sicherheit, Walcheplatz  2,  Postfach,  8090  Zürich 
— 	Agroscope,  Dr.  Michael Winzeler, Reckenholzstrasse  191, CH-8046  Zürich  
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1  Ausgangslage und Auftrag 
 
Mit Verfügung vom 27. Oktober 2016 hat das BAFU das Gesuch B16001 der Universität Zürich um die 
versuchsweise Freisetzung verschiedener gentechnisch veränderter Weizenlinien unter Auflagen be-
willigt.  
 
Der Versuch fand auf einer Versuchsfläche auf der „Protected Site“ von Agroscope am Standort Zü-
rich, Reckenholz, während vier Jahren (von 2016 bis und mit 2019) statt. In Abschnitt C Ziffer 1.a des 
Entscheids vom 27. Oktober 2016 wurde gemäss Art. 41 Abs. 2 der Freisetzungsverordnung (FrSV; 
SR 814.911) verfügt, dass eine Begleitgruppe eingesetzt wird, welche die Versuche überwacht.  
Die Organisation der Begleitgruppe wurde in einem mit den Mitgliedern der Begleitgruppe vereinbar-
ten Pflichtenheft festgelegt. Die Begleitgruppe hat keine Verfügungskompetenz. Sie informiert das 
BAFU über ihre Aktivitäten und Feststellungen, welches daraufhin gegebenenfalls Massnahmen ver-
fügt. Bei Auftreten eines aussergewöhnlichen Ereignisses überwacht die Begleitgruppe die Gewähr-
leistung der Biosicherheit.   
 
Gemäss Abschnitt C, Ziffer 1.g.aa der Verfügung vom 27. Oktober 2016 und Ziffer 3.2 der Teilverfü-
gung vom 16. März 2021 hat die Bewilligungsinhaberin nach Abschluss des Versuches die Versuchs-
fläche, die Umgebung im Umkreis von 12 m und die Transportwege auf dem Gelände der For-
schungsanstalt mindestens bis im Sommer 2021 nach auflaufenden Weizenpflanzen abzusuchen. Ge-
keimte Weizenpflanzen sind auszugraben und sachgerecht zu entsorgen. Werden Durchwuchspflan-
zen entdeckt, ist die Beobachtung jeweils auf das darauf folgende Jahr auszudehnen. Die Bewilli-
gungsinhaberin muss der Begleitgruppe die Ergebnisse der Analyse und der Beobachtung gemäss 
Abschnitt C, Ziffer 1.g.aa der Verfügung vom 27. Oktober 2016 schriftlich mitteilen. 
 
 

 
 
Abb. 1: Zeitlicher Verlauf des Versuchs B16001 mit aktuellem Stand (roter Pfeil) zum Zeitpunkt des Verfassens 
des vorliegenden Berichts. 

 
 
 

2 Vorgehen und Ablauf 

2.1  Sitzungen 

 
Sitzung vom 27. März 2024 
Zu Beginn der Vegetationsperiode fand eine Sitzung der Begleitgruppe statt. Das Protokoll der Sit-
zung diente gleichzeitig als Notiz ans BAFU. 
Die Sitzung wurde online durchgeführt. Besprochen wurden organisatorische Aspekte wie die Planung 
der Inspektionen im Lauf des Jahres. Zudem wurden die Zwischenberichte der Begleitgruppe zuhan-
den des BAFU für das Jahr 2024 und die für die kommende Saison geplanten Versuche diskutiert. 
 

2.2  Inspektionen und Meldungen durch die Projektleitung 

 
Die Begleitgruppe hat den Durchwuchs des Versuchs B16001 im Lauf des Jahres 2024 mehrmals vor 
Ort mit Agroscope besprochen. Die Ergebnisse der Durchwuchskontrollen wurden in regelmässigen 
Informations-Mails von Agroscope an das BAFU festgehalten. Die Bewilligungsinhaberin hat zudem 
einen Bericht über ihre Nachkontroll-Tätigkeiten 2024 verfasst, den sie gemäss Abschnitt C Ziffer 
1.g.aa der Verfügung vom 29. April 2016 dem BAFU und der Begleitgruppe zugestellt hat.  
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3 Fazit 
 
Im ersten Jahr nach der Ernte wurde auf den Versuchsflächen (inkl. Mantelsaat) in der Regel Durch-
wuchs gefunden, je nach Folgekultur wurde ab dem zweiten oder spätestens dritten Jahr nach Durch-
führung des Versuchs kein Durchwuchs mehr gefunden. Aufgefundene Pflanzen wurden entfernt und 
entsorgt. Im 12 m-Umkreis um die Versuchsflächen und auf den Transportwegen sind bisher keine 
Weizenpflanzen gefunden worden. 
 
Die durch die Begleitgruppe überprüften Auflagen und Bedingungen der Verfügung vom 27. Okto-
ber 2016 sowie der Teilverfügungen bezüglich der Nachkontrollen der Versuchsflächen wurden einge-
halten. Die letzte Durchwuchspflanze wurde 2022 auf der Fläche gefunden, auf der der Versuch mit 
Erntejahr 2019 durchgeführt wurde. Auf allen ehemaligen Versuchsflächen inkl. 12 m-Umkreis sowie 
auf den Transportwegen wurden mindestens zwei Jahre in Folge kein Durchwuchs gefunden. Die 
Nachbeobachtung des Versuches B16001 ist daher abgeschlossen. 
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1 Ausgangslage und Auftrag

Mit Verfügung vom 27. Oktober 2016 hat das BAFU das Gesuch B16001 der Universität Zürich um die 
versuchsweise Freisetzung verschiedener gentechnisch veränderter Weizenlinien unter Auflagen be-
willigt. 

Der Versuch fand auf einer Versuchsfläche auf der „Protected Site“ von Agroscope am Standort Zü-
rich, Reckenholz, während vier Jahren (von 2016 bis und mit 2019) statt. In Abschnitt C Ziffer 1.a des 
Entscheids vom 27. Oktober 2016 wurde gemäss Art. 41 Abs. 2 der Freisetzungsverordnung (FrSV; 
SR 814.911) verfügt, dass eine Begleitgruppe eingesetzt wird, welche die Versuche überwacht. 
Die Organisation der Begleitgruppe wurde in einem mit den Mitgliedern der Begleitgruppe vereinbar-
ten Pflichtenheft festgelegt. Die Begleitgruppe hat keine Verfügungskompetenz. Sie informiert das 
BAFU über ihre Aktivitäten und Feststellungen, welches daraufhin gegebenenfalls Massnahmen ver-
fügt. Bei Auftreten eines aussergewöhnlichen Ereignisses überwacht die Begleitgruppe die Gewähr-
leistung der Biosicherheit.  

Gemäss Abschnitt C, Ziffer 1.g.aa der Verfügung vom 27. Oktober 2016 und Ziffer 3.2 der Teilverfü-
gung vom 16. März 2021 hat die Bewilligungsinhaberin nach Abschluss des Versuches die Versuchs-
fläche, die Umgebung im Umkreis von 12 m und die Transportwege auf dem Gelände der For-
schungsanstalt mindestens bis im Sommer 2021 nach auflaufenden Weizenpflanzen abzusuchen. Ge-
keimte Weizenpflanzen sind auszugraben und sachgerecht zu entsorgen. Werden Durchwuchspflan-
zen entdeckt, ist die Beobachtung jeweils auf das darauf folgende Jahr auszudehnen. Die Bewilli-
gungsinhaberin muss der Begleitgruppe die Ergebnisse der Analyse und der Beobachtung gemäss 
Abschnitt C, Ziffer 1.g.aa der Verfügung vom 27. Oktober 2016 schriftlich mitteilen.

Abb. 1: Zeitlicher Verlauf des Versuchs B16001 mit aktuellem Stand (roter Pfeil) zum Zeitpunkt des Verfassens 
des vorliegenden Berichts.

2 Vorgehen und Ablauf

2.1 Sitzungen

Sitzung vom 28. Februar 2023
Vor Beginn der Vegetationsperiode fand eine Sitzung der Begleitgruppe statt. Das Protokoll der Sit-
zung diente gleichzeitig als Notiz ans BAFU.
Die Sitzung wurde beim BAFU durchgeführt. Besprochen wurden organisatorische Aspekte wie die 
Planung der Inspektionen im Lauf des Jahres. Zudem wurden die Zwischenberichte der Begleitgruppe 
zuhanden des BAFU für das Jahr 2022 und die für die kommende Saison geplanten Versuche disku-
tiert.

2.2 Inspektionen und Meldungen durch die Projektleitung

Die Begleitgruppe hat den Durchwuchs des Versuchs B15001 im Lauf des Jahres 2023 mehrmals vor 
Ort mit Agroscope besprochen. Die Ergebnisse der Durchwuchskontrollen wurden in regelmässigen 
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Informations-Mails von Agroscope an das BAFU festgehalten. Die Bewilligungsinhaberin hat zudem 
einen Bericht über ihre Nachkontroll-Tätigkeiten 2023 verfasst, den sie gemäss Abschnitt C Ziffer 
1.g.aa der Verfügung vom 29. April 2016 dem BAFU und der Begleitgruppe zugestellt hat. 
 

3 Fazit

Im ersten Jahr nach der Ernte wurde auf den Versuchsflächen (inkl. Mantelsaat) in der Regel Durch-
wuchs gefunden, je nach Folgekultur wurde ab dem zweiten oder spätestens dritten Jahr nach Durch-
führung des Versuchs kein Durchwuchs mehr gefunden. Aufgefundene Pflanzen wurden entfernt und 
entsorgt. Im 12 m-Umkreis um die Versuchsflächen und auf den Transportwegen sind bisher keine 
Weizenpflanzen gefunden worden.

Die durch die Begleitgruppe überprüften Auflagen und Bedingungen der Verfügung vom 27. Okto-
ber 2016 sowie der Teilverfügungen bezüglich der Nachkontrollen der Versuchsflächen wurden einge-
halten. Die Nachbeobachtung der Versuchsflächen wird weitergeführt, da auf der Fläche, auf der der 
Versuch mit Erntejahr 2019 durchgeführt wurde, 2022 eine Weizenpflanze gefunden wurde. 



B16001: Freisetzungsversuch mit 
gentechnisch verändertem Weizen  

Zwischenbericht der Begleitgruppe zuhanden des BAFU

Nachkontrollen 2022

Bild: B. Guenot, BAFU



2

Inhaltsverzeichnis

1 Ausgangslage und Auftrag 3

2 Vorgehen und Ablauf 3

2.1 Sitzungen 3

2.2 Inspektionen und Meldungen durch die Projektleitung 3

3 Fazit 4



3

1 Ausgangslage und Auftrag

Mit Verfügung vom 27. Oktober 2016 hat das BAFU das Gesuch B16001 der Universität Zürich um die 
versuchsweise Freisetzung verschiedener gentechnisch veränderter Weizenlinien unter Auflagen be-
willigt. 

Der Versuch fand auf einer Versuchsfläche auf der „Protected Site“ von Agroscope am Standort Zü-
rich, Reckenholz, während vier Jahren (von 2016 bis und mit 2019) statt. In Abschnitt C Ziffer 1.a des 
Entscheids vom 27. Oktober 2016 wurde gemäss Art. 41 Abs. 2 der Freisetzungsverordnung (FrSV; 
SR 814.911) verfügt, dass eine Begleitgruppe eingesetzt wird, welche die Versuche überwacht. 
Die Organisation der Begleitgruppe wurde in einem mit den Mitgliedern der Begleitgruppe vereinbar-
ten Pflichtenheft festgelegt. Die Begleitgruppe hat keine Verfügungskompetenz. Sie informiert das 
BAFU über ihre Aktivitäten und Feststellungen, welches daraufhin gegebenenfalls Massnahmen ver-
fügt. Bei Auftreten eines aussergewöhnlichen Ereignisses überwacht die Begleitgruppe die Gewähr-
leistung der Biosicherheit.  

Gemäss Abschnitt C, Ziffer 1.g.aa der Verfügung vom 27. Oktober 2016 und Ziffer 3.2 der Teilverfü-
gung vom 16. März 2021 hat die Bewilligungsinhaberin nach Abschluss des Versuches die Versuchs-
fläche, die Umgebung im Umkreis von 12 m und die Transportwege auf dem Gelände der For-
schungsanstalt mindestens bis im Sommer 2021 nach auflaufenden Weizenpflanzen abzusuchen. Ge-
keimte Weizenpflanzen sind auszugraben und sachgerecht zu entsorgen. Werden Durchwuchspflan-
zen entdeckt, ist die Beobachtung jeweils auf das darauf folgende Jahr auszudehnen. Die Bewilli-
gungsinhaberin muss der Begleitgruppe die Ergebnisse der Analyse und der Beobachtung gemäss 
Abschnitt C, Ziffer 1.g.aa der Verfügung vom 27. Oktober 2016 schriftlich mitteilen.

Abb. 1: Zeitlicher Verlauf des Versuchs B16001 mit aktuellem Stand (roter Pfeil) zum Zeitpunkt des Verfassens 
des vorliegenden Berichts.

2 Vorgehen und Ablauf

2.1 Sitzungen

Sitzung vom 22. Februar 2022
Vor Beginn der Vegetationsperiode fand eine Sitzung der Begleitgruppe statt. Das Protokoll der Sit-
zung diente gleichzeitig als Notiz ans BAFU.
Die Sitzung wurde via Skype durchgeführt. Besprochen wurden organisatorische Aspekte wie die Pla-
nung der Inspektionen im Lauf des Jahres. Zudem wurden die Zwischenberichte der Begleitgruppe 
zuhanden des BAFU für das Jahr 2021 und die für die kommende Saison geplanten Versuche disku-
tiert.

2.2 Inspektionen und Meldungen durch die Projektleitung

Die Begleitgruppe hat den Durchwuchs des Versuchs B15001 im Lauf des Jahres 2022 mehrmals vor 
Ort mit Agroscope besprochen. Die Ergebnisse der Durchwuchskontrollen wurden in regelmässigen 
Informations-Mails von Agroscope an das BAFU festgehalten. Die Bewilligungsinhaberin hat zudem 
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einen Bericht über ihre Nachkontroll-Tätigkeiten 2022 verfasst, den sie gemäss Abschnitt C Ziffer 
1.g.aa der Verfügung vom 29. April 2016 dem BAFU und der Begleitgruppe zugestellt hat. 
 

3 Fazit

Im ersten Jahr nach der Ernte wurde auf den Versuchsflächen (inkl. Mantelsaat) in der Regel Durch-
wuchs gefunden, je nach Folgekultur wurde ab dem zweiten oder spätestens dritten Jahr nach Durch-
führung des Versuchs kein Durchwuchs mehr gefunden. Aufgefundene Pflanzen wurden entfernt und 
entsorgt. Im 12 m-Umkreis um die Versuchsflächen und auf den Transportwegen sind bisher keine 
Weizenpflanzen gefunden worden.

Die durch die Begleitgruppe überprüften Auflagen und Bedingungen der Verfügung vom 27. Okto-
ber 2016 sowie der Teilverfügungen bezüglich der Nachkontrollen der Versuchsflächen wurden einge-
halten. Die Nachbeobachtung der Versuchsflächen wird weitergeführt, da auf der Fläche, auf der der 
Versuch mit Erntejahr 2019 durchgeführt wurde, 2022 eine Weizenpflanze gefunden wurde. 



B16001: Freisetzungsversuch mit 
gentechnisch verändertem Weizen  

Nachbeobachtungsbericht der Begleitgruppe zuhanden des BAFU

Vegetationsperiode 2020/21

Bericht April 2022

Bild: B. Guenot, BAFU



2

Inhaltsverzeichnis

1 Ausgangslage und Auftrag 3

2 Mitglieder der Begleitgruppe 4

3 Vorgehen und Ablauf 4

3.1 Sitzungen 4

3.2 Inspektionen 4

3.3 Meldungen durch die Projektleitung 5

4 Diskussionspunkte 5

5 Fazit 5



3

1 Ausgangslage und Auftrag

Mit Verfügung vom 27. Oktober 2016 hat das BAFU das Gesuch B16001 der Universität Zürich um die 
versuchsweise Freisetzung verschiedener gentechnisch veränderter Weizenlinien unter Auflagen be-
willigt. Weitere Auflagen wurden vom BAFU in den Teilverfügungen vom 6. März 2017, 12. Okto-
ber 2017 verfügt. 16. Februar 2018, 17. Oktober 2018 und 1. März 2019 verfügt.

Der Versuch fand auf einer Versuchsfläche auf der „Protected Site“ von Agroscope am Standort Zü-
rich, Reckenholz, während vier Jahren (von 2016 bis und mit 2019) statt. In Abschnitt C Ziffer 1.a des 
Entscheids vom 27. Oktober 2016 wurde gemäss Art. 41 Abs. 2 der Freisetzungsverordnung (FrSV; 
SR 814.911) verfügt, dass eine Begleitgruppe eingesetzt wird, welche die Versuche überwacht. 
Die Organisation der Begleitgruppe wurde in einem mit den Mitgliedern der Begleitgruppe vereinbar-
ten Pflichtenheft festgelegt. Die Begleitgruppe hat keine Verfügungskompetenz. Sie informiert das 
BAFU über ihre Aktivitäten und Feststellungen, welches daraufhin gegebenenfalls Massnahmen ver-
fügt. Bei Auftreten eines aussergewöhnlichen Ereignisses überwacht die Begleitgruppe die Gewähr-
leistung der Biosicherheit.  

Gemäss Abschnitt C, Ziffer 1.g.aa der Verfügung vom 27. Oktober 2016 und Ziffer 3.2 der Teilverfü-
gung vom 16. März 2021 hat die Bewilligungsinhaberin nach Abschluss des Versuches die Versuchs-
fläche, die Umgebung im Umkreis von 12 m und die Transportwege auf dem Gelände der For-
schungsanstalt mindestens bis im Sommer 2021 nach auflaufenden Weizenpflanzen abzusuchen. Ge-
keimte Weizenpflanzen sind auszugraben und sachgerecht zu entsorgen. Werden Durchwuchspflan-
zen entdeckt, ist die Beobachtung jeweils auf das darauf folgende Jahr auszudehnen. Die Bewilli-
gungsinhaberin muss der Begleitgruppe die Ergebnisse der Analyse und der Beobachtung gemäss 
Abschnitt C, Ziffer 1.g.aa der Verfügung vom 27. Oktober 2016 schriftlich mitteilen.

Abb. 1: Zeitlicher Verlauf des Versuchs B16001 mit aktuellem Stand (roter Pfeil) zum Zeitpunkt des Verfassens 
des vorliegenden Berichts.
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2 Mitglieder der Begleitgruppe

Bernadette Guenot (Sektion Biotechnologie, BAFU)
Präsidentin, Vertreterin des BAFU

Barbara Wiesendanger (Sektion Biosicherheit, AWEL ZH)
Vertreterin des Standortkantons

Markus Wittmer (Grün Stadt Zürich)
Vertreterin der Standortgemeinde

Christian Ochsenbein (Delley Semences et Plantes SA)
Experte in Agronomie

 

3 Vorgehen und Ablauf

3.1 Sitzungen

Sitzung vom 26. Januar 2021
Vor Beginn der Vegetationsperiode fand eine Sitzung der Begleitgruppe statt. Das Protokoll der Sit-
zung diente gleichzeitig als Notiz ans BAFU.
Die Sitzung wurde via Skype durchgeführt. Besprochen wurden organisatorische Aspekte wie die Pla-
nung der Inspektionen im Lauf des Jahres. Zudem wurden die Zwischenberichte der Begleitgruppe 
zuhanden des BAFU für das Jahr 2021 und die für die kommende Saison geplanten Versuche disku-
tiert.

3.2 Inspektionen und Meldungen durch die Projektleitung

Die Begleitgruppe hat den Durchwuchs des Versuchs B15001 im Lauf des Jahres 2021 mehrmals vor 
Ort mit Agroscope besprochen. Die Ergebnisse der Durchwuchskontrollen wurden in regelmässigen 
Informations-Mails von Agroscope an das BAFU festgehalten. Die Bewilligungsinhaberin hat zudem 
einen Bericht über ihre Nachkontroll-Tätigkeiten 2021 verfasst, den sie gemäss Abschnitt C Ziffer 
1.g.aa der Verfügung vom 29. April 2016 dem BAFU und der Begleitgruppe zugestellt hat. 
 

5 Fazit

Im ersten Jahr nach der Ernte wurde auf den Versuchsflächen (inkl. Mantelsaat) in der Regel Durch-
wuchs gefunden, je nach Folgekultur wurde ab dem zweiten oder spätestens dritten Jahr nach Durch-
führung des Versuchs kein Durchwuchs mehr gefunden. Aufgefundene Pflanzen wurden entfernt und 
entsorgt. Im 12 m-Umkreis um die Versuchsflächen und auf den Transportwegen sind bisher keine 
Weizenpflanzen gefunden worden.

Die durch die Begleitgruppe überprüften Auflagen und Bedingungen der Verfügung vom 27. Okto-
ber 2016 sowie der Teilverfügungen bezüglich der Nachkontrollen der Versuchsflächen wurden einge-
halten. Die Nachbeobachtung der Versuchsflächen wird weitergeführt, da auf den Flächen, auf denen 
die Versuche mit Erntejahr 2018 und 2019 durchgeführt wurden, 2020 noch vereinzelte Getreidepflan-
zen gefunden wurden. 



B16001: Freisetzungsversuch mit 
gentechnisch verändertem Weizen  

Nachbeobachtungsbericht der Begleitgruppe zuhanden des BAFU

Vegetationsperiode 2019/20

Februar 2021

Bild: B. Guenot, BAFU
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1 Ausgangslage und Auftrag

Mit Verfügung vom 27. Oktober 2016 hat das BAFU das Gesuch B16001 der Universität Zürich um die 
versuchsweise Freisetzung verschiedener gentechnisch veränderter Weizenlinien unter Auflagen be-
willigt. Weitere Auflagen wurden vom BAFU in den Teilverfügungen vom 6. März 2017, 12. Okto-
ber 2017 verfügt. 16. Februar 2018, 17. Oktober 2018 und 1. März 2019 verfügt.

Der Versuch findet auf einer Versuchsfläche auf der „Protected Site“ von Agroscope am Standort Zü-
rich, Reckenholz, während sechs Jahren (von 2016 bis und mit 2022) statt. In Abschnitt C Ziffer 1.a 
des Entscheids vom 27. Oktober 2016 wurde gemäss Art. 41 Abs. 2 der Freisetzungsverordnung 
(FrSV; SR 814.911) verfügt, dass eine Begleitgruppe eingesetzt wird, welche die Versuche überwacht. 

Die Organisation der Begleitgruppe wurde in einem mit den Mitgliedern der Begleitgruppe vereinbar-
ten Pflichtenheft festgelegt. Die Begleitgruppe hat keine Verfügungskompetenz. Sie informiert das BA-
FU über ihre Aktivitäten und Feststellungen, welches daraufhin gegebenenfalls Massnahmen verfügt. 
Bei Auftreten eines aussergewöhnlichen Ereignisses überwacht die Begleitgruppe die Gewährleistung 
der Biosicherheit.  

Die Begleitgruppe kontrolliert, ob die Bewilligungsinhaberin die Vorschriften der Freisetzungsverord-
nung sowie die Auflagen und Bedingungen der Verfügung vom 27. Oktober 2016 sowie der Teilverfü-
gungen einhält. Diese Auflagen und Bedingungen umfassen:

a) diverse Sicherheitsmassnahmen vor, während und nach dem Versuch zur Verhinderung der 
unkontrollierten Verbreitung von gentechnisch verändertem Pflanzenmaterial;

b) die sachgerechte Entsorgung und Behandlung des Versuchsmaterials sowie die Behandlung 
der Versuchsfläche nach den Vegetationsperioden; 

c) die Beobachtung der Versuchsfläche, der Umgebung sowie der Transportwege auf dem Ge-
lände der Forschungsanstalt nach keimenden Weizenpflanzen (Durchwuchs) jeweils nach den 
Vegetationsperioden und bis mindestens zwei Jahre nach Abschluss des Versuches.

Weiterhin ist es Aufgabe der Begleitgruppe, jedes Jahr nach Abschluss der Vegetationsperiode einen 
Bericht zuhanden des BAFU zu erstellen, in welchem sie ihre Tätigkeiten und Erkenntnisse zusam-
menfassend schildert. 

Abb. 1: Zeitlicher Verlauf des Versuchs B16001 mit aktuellem Stand (roter Pfeil) zum Zeitpunkt des Verfassens 
des vorliegenden Berichts.
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2 Mitglieder der Begleitgruppe

Bernadette Guenot (Sektion Biotechnologie, BAFU)
Präsidentin, Vertreterin des BAFU

Barbara Wiesendanger (Sektion Biosicherheit, AWEL ZH)
Vertreterin des Standortkantons

Markus Wittmer (Grün Stadt Zürich)
Vertreterin der Standortgemeinde

Christian Ochsenbein (Delley Semences et Plantes SA)
Experte in Agronomie

 

3 Vorgehen und Ablauf

3.1 Sitzungen

Sitzung vom 21. Januar 2020 
Vor Beginn der Vegetationsperiode fand eine Sitzung der Begleitgruppe statt. Das Protokoll der Sit-
zung diente gleichzeitig als Notiz ans BAFU.
Die Sitzung fand in einem Sitzungszimmer des BAFU in Ittigen statt. Besprochen wurden organisatori-
sche Aspekte wie die Planung der Inspektionen im Lauf des Jahres. Zudem wurden die Zwischenbe-
richte der Begleitgruppe zuhanden des BAFU für das Jahr 2019 und die für die kommende Saison ge-
planten Versuche diskutiert.

3.2 Inspektionen und Meldungen durch die Projektleitung

Die Begleitgruppe hat den Durchwuchs des Versuchs B16001 im Lauf des Jahres 2020 mehrmals vor 
Ort mit Agroscope besprochen. Die Ergebnisse der Durchwuchskontrollen wurden in regelmässigen 
Informations-Mails von Agroscope an das BAFU festgehalten. Die Bewilligungsinhaberin hat zudem 
einen Bericht über ihre Nachkontroll-Tätigkeiten 2020 verfasst, den sie gemäss Abschnitt C Ziffer 
1.g.aa der Verfügung vom 27. Oktober 2016 dem BAFU und der Begleitgruppe zugestellt hat.

5 Fazit

Der Versuch war bis Ende 2022 bewilligt worden, die Bewilligungsinhaberin hat ihn vorzeitig auf Ende 
2019 beendet. Im ersten Jahr nach der Ernte wurde auf den Versuchsflächen (inkl. Mantelsaat) in der 
Regel Durchwuchs gefunden, je nach Folgekultur wurde ab dem zweiten oder spätestens dritten Jahr 
nach Durchführung des Versuchs kein Durchwuchs mehr gefunden. Aufgefundene Pflanzen wurden 
entfernt und entsorgt. Im 12 m-Umkreis um die Versuchsflächen und auf den Transportwegen sind 
bisher keine Weizenpflanzen gefunden worden.

Die durch die Begleitgruppe überprüften Auflagen und Bedingungen der Verfügung vom 27. Okto-
ber 2016 sowie der Teilverfügungen bezüglich der Nachkontrollen der Versuchsflächen wurden einge-
halten. Die Nachbeobachtung der Versuchsflächen wird mindestens bis Ende 2021 durchgeführt. 
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Vegetationsperiode 2018/19 
 
März 2020 
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1  Ausgangslage und Auftrag 
 
Mit Verfügung vom 27. Oktober 2016 hat das BAFU das Gesuch B16001 der Universität Zürich um die 
versuchsweise Freisetzung verschiedener gentechnisch veränderter Weizenlinien unter Auflagen be-
willigt. Weitere Auflagen wurden vom BAFU in den Teilverfügungen vom 6. März 2017, 12. Okto-
ber 2017 verfügt. 16. Februar 2018, 17. Oktober 2018 und 1. März 2019 verfügt. 
 
Der Versuch findet auf einer Versuchsfläche auf der „Protected Site“ von Agroscope am Standort Zü-
rich, Reckenholz, während sechs Jahren (von 2016 bis und mit 2022) statt. In Abschnitt C Ziffer 1.a 
des Entscheids vom 27. Oktober 2016 wurde gemäss Art. 41 Abs. 2 der Freisetzungsverordnung 
(FrSV; SR 814.911) verfügt, dass eine Begleitgruppe eingesetzt wird, welche die Versuche überwacht.  
 
Die Organisation der Begleitgruppe wurde in einem mit den Mitgliedern der Begleitgruppe vereinbar-
ten Pflichtenheft festgelegt. Die Begleitgruppe hat keine Verfügungskompetenz. Sie informiert das 
BAFU über ihre Aktivitäten und Feststellungen, welches daraufhin gegebenenfalls Massnahmen ver-
fügt. Bei Auftreten eines aussergewöhnlichen Ereignisses überwacht die Begleitgruppe die Gewähr-
leistung der Biosicherheit.   
 
Die Begleitgruppe kontrolliert, ob die Bewilligungsinhaberin die Vorschriften der Freisetzungsverord-
nung sowie die Auflagen und Bedingungen der Verfügung vom 27. Oktober 2016 sowie der Teilverfü-
gungen einhält. Diese Auflagen und Bedingungen umfassen: 
 

a) diverse Sicherheitsmassnahmen vor, während und nach dem Versuch zur Verhinderung der 
unkontrollierten Verbreitung von gentechnisch verändertem Pflanzenmaterial; 

b) die sachgerechte Entsorgung und Behandlung des Versuchsmaterials sowie die Behandlung 
der Versuchsfläche nach den Vegetationsperioden;  

c) die Beobachtung der Versuchsfläche, der Umgebung sowie der Transportwege auf dem Ge-
lände der Forschungsanstalt nach keimenden Weizenpflanzen (Durchwuchs) jeweils nach den 
Vegetationsperioden und bis mindestens zwei Jahre nach Abschluss des Versuches. 

 
Weiterhin ist es Aufgabe der Begleitgruppe, jedes Jahr nach Abschluss der Vegetationsperiode einen 
Bericht zuhanden des BAFU zu erstellen, in welchem sie ihre Tätigkeiten und Erkenntnisse zusam-
menfassend schildert.  
 

 
Abb. 1: Zeitlicher Verlauf des Versuchs B16001 mit aktuellem Stand (roter Pfeil) zum Zeitpunkt des Verfassens 
des vorliegenden Berichts. 
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2 Mitglieder der Begleitgruppe 
 
Bernadette Guenot (Sektion Biotechnologie, BAFU) 
 Präsidentin, Vertreterin des BAFU 
 
Barbara Wiesendanger (Sektion Biosicherheit, AWEL ZH) 
 Vertreterin des Standortkantons 
 
Markus Wittmer (Grün Stadt Zürich) 
 Vertreterin der Standortgemeinde 
 
Roger Jaquiéry (ehemals Delley Semences et Plantes SA) 
 Experte in Agronomie 
  
 

3 Vorgehen und Ablauf 

3.1  Sitzungen 
 
Sitzung vom 22. Januar 2019  
Vor der Aussaat fand eine Sitzung der Begleitgruppe statt. Das Protokoll der Sitzung diente gleichzei-
tig als Notiz ans BAFU. Die Sitzung fand in einem Sitzungszimmer des BAFU in Ittigen statt. Bespro-
chen wurden organisatorische Aspekte wie die Planung der Inspektionen im Lauf des Jahres. Zudem 
wurden die Zwischenberichte der Begleitgruppe zuhanden des BAFU für das Jahr 2018 und die für die 
kommende Saison geplanten Versuche diskutiert. 
 

3.2  Inspektionen 
 
Die Begleitgruppe hat fünf Inspektionen des Versuchsgeländes durchgeführt, eine kurz nach der Aus-
saat, zwei während der Vegetationsperiode, eine während der Blüte und eine nach der Ernte. Die Be-
obachtungen der Begleitgruppe wurden anhand einer zuvor erstellten Checkliste dokumentiert. Nicht 
an der Inspektion teilnehmende Mitglieder der Begleitgruppe wurden per Mail und mithilfe der Check-
liste über den Verlauf der Inspektionen informiert.  
 
Die Inspektionen wurden Agroscope als Betreiberin der Protected Site angekündigt und waren stets 
von einem Vertreter von Agroscope begleitet.  
 
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über Zeitpunkt und Anlass der Inspektionen.   
 

Datum  Teilnehmer Phase des 
Versuchs 

Zweck / Anlass Bemerkungen der Begleit-
gruppe (BG) 

22. Okt 
2018 

B. Guenot  
M. Wittmer 
 

Nach der 
Aussaat am 
18. Oktober 
2017 

Überprüfen der 
Sicherheits-
massnahmen 

Es gab keinen Anlass zu Be-
anstandungen. 

26. März 
2019 

R. Jaquiéry  
B. Wiesendanger 
 

Während 
der Vegeta-
tionsperi-
ode 

Überprüfen der 
Sicherheits-
massnahmen 

Es gab keinen Anlass zu Be-
anstandungen. 
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23. Mai 
2019 

B. Guenot 
B. Wiesendanger 
 

Während 
der Vegeta-
tionsperi-
ode 

Überprüfen der 
Sicherheits-
massnahmen 

Es gab keinen Anlass zu Be-
anstandungen.  

20. Juni 
2019 

C. Lüthi (BAFU, i.V. 
B. Guenot) 
B. Wiesendanger 
S. Rossbacher (A-
WEL) 

Während 
der Blüte 

Überprüfen der 
Sicherheits-
massnahmen 

Es gab keinen Anlass zu Be-
anstandungen.  

31. Juli 
2019 

B. Guenot 
C. Lüthi (BAFU) 
 

Nach der 
Ernte vom 
26. Juli 
2019 

Überprüfung der 
sachgerechten 
Verpackung und 
Entsorgung 

Es gab keinen Anlass zu Be-
anstandungen.  

 

3.3  Meldungen durch die Projektleitung  
 
Agroscope hat die Begleitgruppe zweimal monatlich (im Winter ca. einmal pro Monat) anhand einer 
Informations-Mail über den Verlauf der Versuche auf dem Laufenden gehalten. Dabei ging diese Info-
Mail insbesondere auf den Stand der Versuche, die biosicherheitsrelevanten Aspekte der Versuchs-
planung und wo nötig auf Sicherheitsfragen ein. Das erste Info-Mail, welches der Begleitgruppe zuge-
stellt wurde, betraf den Januar 2019, das letzte den Dezember 2019. Insgesamt standen der Begleit-
gruppe 15 Info-Mails zur Verfügung. 

4 Diskussionspunkte 
 
Es gab in dieser Versuchsperiode keine besonderen Diskussionspunkte. 
 

5 Fazit 
 
Die durch die Begleitgruppe überprüften Auflagen und Bedingungen der Verfügung vom 27. Okto-
ber 2016 sowie der Teilverfügungen wurden eingehalten. Die getroffenen Sicherheitsmassnahmen ha-
ben sich bereits im Verlauf früherer Versuche mit GV-Weizen am Standort Reckenholz bewährt und 
sind grundsätzlich weiterhin dazu geeignet, die unkontrollierte Verbreitung von GVO in der Umwelt zu 
verhindern. Der Versand der Info-Mails hat auch während des Sommers, wenn die Arbeitsbelastung 
auf dem Feld hoch ist und gleichzeitig vermehrt biosicherheitsrelevante Prozesse stattfinden, regel-
mässig stattgefunden. 
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1  Ausgangslage und Auftrag 
 
Mit Verfügung vom 27. Oktober 2016 hat das BAFU das Gesuch B16001 der Universität Zürich um die 
versuchsweise Freisetzung verschiedener gentechnisch veränderter Weizenlinien unter Auflagen be-
willigt. Weitere Auflagen wurden vom BAFU in den Teilverfügungen vom 6. März 2017 und 12. Okto-
ber 2017 verfügt.  
 
Der Versuch findet auf einer Versuchsfläche auf der „Protected Site“ von Agroscope am Standort Zü-
rich, Reckenholz, während sechs Jahren (von 2016 bis und mit 2022) statt. In Abschnitt C Ziffer 1.a 
des Entscheids vom 27. Oktober 2016 wurde gemäss Art. 41 Abs. 2 der Freisetzungsverordnung 
(FrSV; SR 814.911) verfügt, dass eine Begleitgruppe eingesetzt wird, welche die Versuche überwacht.  
 
Die Organisation der Begleitgruppe wurde in einem mit den Mitgliedern der Begleitgruppe vereinbar-
ten Pflichtenheft festgelegt (Anhang 1). Die Begleitgruppe hat keine Verfügungskompetenz. Sie infor-
miert das BAFU über ihre Aktivitäten und Feststellungen, welches daraufhin gegebenenfalls Mass-
nahmen verfügt. Bei Auftreten eines aussergewöhnlichen Ereignisses überwacht die Begleitgruppe 
die Gewährleistung der Biosicherheit.   
 
Die Begleitgruppe kontrolliert, ob die Gesuchstellerin die Vorschriften der Freisetzungsverordnung 
sowie die Auflagen und Bedingungen der Verfügung vom 27. Oktober 2016 sowie der Teilverfügungen 
einhält. Diese Auflagen und Bedingungen umfassen: 
 

a) diverse Sicherheitsmassnahmen vor, während und nach dem Versuch zur Verhinderung der 
unkontrollierten Verbreitung von gentechnisch verändertem Pflanzenmaterial; 

b) die sachgerechte Entsorgung und Behandlung des Versuchsmaterials sowie die Behandlung 
der Versuchsfläche nach den Vegetationsperioden;  

c) die Beobachtung der Versuchsfläche, der Umgebung sowie der Transportwege auf dem Ge-
lände der Forschungsanstalt nach keimenden Weizenpflanzen (Durchwuchs) jeweils nach den 
Vegetationsperioden und bis mindestens zwei Jahre nach Abschluss des Versuches. 

 
Weiterhin ist es Aufgabe der Begleitgruppe, jedes Jahr nach Abschluss der Vegetationsperiode einen 
Bericht zuhanden des BAFU zu erstellen, in welchem sie ihre Tätigkeiten und Erkenntnisse zusam-
menfassend schildert.  
 

2 Mitglieder der Begleitgruppe 
 
Bernadette Guenot (Sektion Biotechnologie, BAFU) 
 Präsidentin, Vertreterin des BAFU 
 
Barbara Wiesendanger (Sektion Biosicherheit, AWEL ZH) 
 Vertreterin des Standortkantons 
 
Markus Wittmer (Grün Stadt Zürich) 
 Vertreterin der Standortgemeinde 
 
Roger Jaquiéry (ehemals Delley Semences et Plantes SA) 
 Experte in Agronomie 
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3 Vorgehen und Ablauf 

3.1  Sitzungen 

 
Sitzung vom 1. Februar 2018  
Vor der Aussaat fand eine Sitzung der Begleitgruppe statt. Das Protokoll der Sitzung diente gleichzei-
tig als Notiz ans BAFU (Anhang 2). 
Die Sitzung fand in einem Sitzungszimmer des BAFU in Ittigen statt. Besprochen wurden organisatori-
sche Aspekte wie die Planung der Inspektionen im Lauf des Jahres. Zudem wurden die Zwischenbe-
richte der Begleitgruppe zuhanden des BAFU für das Jahr 2017 und die für die kommende Saison 
geplanten Versuche diskutiert. 
 

3.2  Inspektionen 

 
Die Begleitgruppe hat vier Inspektionen des Versuchsgeländes durchgeführt, eine kurz nach der Aus-
saat, eine während der Vegetationsperiode, eine während der Blüte und eine nach der Ernte. Die Be-
obachtungen der Begleitgruppe wurden anhand einer zuvor erstellten Checkliste (Anhang 3) doku-
mentiert. Nicht an der Inspektion teilnehmende Mitglieder der Begleitgruppe wurden per Mail und mit-
hilfe der Checkliste über den Verlauf der Inspektionen informiert.  
Die Inspektionen wurden Agroscope als Betreiberin der Protected Site angekündigt und waren stets 
von einem Vertreter von Agroscope begleitet. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über Zeitpunkt 
und Anlass der Inspektionen.   
 

Datum  Teilnehmer Phase des 
Versuchs 

Zweck / Anlass Bemerkungen der Begleit-
gruppe (BG) 

19. Okto-
ber 2017 

B. Guenot  
B. Wiesendanger 
 

Nach der 
Aussaat am 
16. Oktober 
2017 

Überprüfen der 
Sicherheits-
massnahmen 

Es gab keinen Anlass zu Be-
anstandungen. 

27. März 
2018 

B. Guenot 
K. Zerbe (AWEL, i.V. 
B. Wiesendanger) 
R. Jaquiéry 

Während 
der Vegeta-
tionsperio-
de 

Überprüfen der 
Sicherheits-
massnahmen 

Es gab keinen Anlass zu Be-
anstandungen. 

11. Juni 
2018 

B. Guenot 
B. Wiesendanger 
M. Wittmer 
 

Während 
der Blüte 

Überprüfen der 
Sicherheits-
massnahmen 

Es gab keinen Anlass zu Be-
anstandungen.  

18. Juli 
2018 

B. Guenot 
B. Wiesendanger 
 

Nach der 
Ernte vom 
16. Juli 
2018 

Überprüfung der 
sachgerechten 
Verpackung und 
Entsorgung 

Es gab keinen Anlass zu Be-
anstandungen.  
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3.3  Meldungen durch die Projektleitung  

 
Die Gesuchstellerin hat die Begleitgruppe zweimal monatlich (im Winter ca. einmal pro Monat) anhand 
einer Informations-Mail über den Verlauf der Versuche auf dem Laufenden gehalten. Dabei ging diese 
Info-Mail insbesondere auf den Stand der Versuche, die biosicherheitsrelevanten Aspekte der Ver-
suchsplanung und wo nötig auf Sicherheitsfragen ein. Das erste Info-Mail, welches der Begleitgruppe 
zugestellt wurde, war betraf die erste Januar-Hälfte 2018, das letzte den gesamten Dezember 2018. 
Insgesamt standen der Begleitgruppe 19 Info-Mails zur Verfügung. 
 

4 Diskussionspunkte 
 
 
Vogelschutz nach der Aussaat 

 
Im vorangehenden Versuchsjahr war als Vogelschutz ein Vlies verwendet worden, der aber von einem 
Hund beschädigt worden war (siehe Bericht der Begleitgruppe z.H. BAFU von 2017). Diesmal wurde 
hingegen dasselbe Vogelnetz verwendet, das sich im Rahmen der Freisetzungsversuche mit Som-
merweizen (B13001) bewährt hatte. Es ist reissfest und wurde ebenfalls lose befestigt, damit sich 
allfällige Vögel darin verheddern und es in der Folge meiden. Es wurde kein besonderes Interesse von 
Vögeln am Versuchsfeld beobachtet. 
 
 
Reinigung der Saatmaschinen in der Werkstatt 
 
Die Saatmaschinen wurden wie üblich zuerst auf der Protected Site mit Druckluft und anschliessend in 
der Werkstatt gereinigt. Erstmals seit Inbetriebnahme der Protected Site wurde auch bei der Reini-
gung in der Werkstatt Körner gefunden (zwei, wahrscheinlich Triticale). Diese mussten so in der 
Saatmaschine eingeklemmt worden sein, dass auch Druckluft nicht ausreichte, um sie zu lösen. Die 
Begleitgruppe erachtet es für unwahrscheinlich, dass derart eingeklemmte Körner auf den Transport-
wegen von alleine herausfallen könnten. Allerdings bestätigt dieser Fund die Wichtigkeit einer an-
schliessenden Reinigung in der Werkstatt und der Überwachung der Transportwege. 
 

5 Fazit 
 
Die durch die Begleitgruppe überprüften Auflagen und Bedingungen der Verfügung vom 27. Oktober 
2016 sowie der Teilverfügungen wurden durch die Gesuchstellerin eingehalten. Die getroffenen Si-
cherheitsmassnahmen haben sich bereits im Verlauf früherer Versuche mit GV-Weizen am Standort 
Reckenholz bewährt und sind grundsätzlich weiterhin dazu geeignet, die unkontrollierte Verbreitung 
von GVO in der Umwelt zu verhindern.  
 
Der Versand der Info-Mails hat dieses Jahr erfreulicherweise auch während des Sommers, wenn die 
Arbeitsbelastung auf dem Feld hoch ist und gleichzeitig vermehrt biosicherheitsrelevante Prozesse 
stattfinden, regelmässig stattgefunden. 
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1  Ausgangslage und Auftrag 
 
Mit Verfügung vom 27. Oktober 2016 hat das BAFU das Gesuch B16001 der Universität Zürich um die 
versuchsweise Freisetzung verschiedener gentechnisch veränderter Weizenlinien unter Auflagen be-
willigt. Weitere Auflagen wurden vom BAFU in der verfahrensleitenden Verfügung vom 6. März 2017 
verfügt.  
 
Der Versuch findet auf einer Versuchsfläche auf der „Protected Site“ von Agroscope am Standort Zü-
rich, Reckenholz, während sechs Jahren (von 2016 bis und mit 2022) statt. In Abschnitt C Ziffer 1.a 
des Entscheids vom 27. Oktober 2016 wurde gemäss Art. 41 Abs. 2 der Freisetzungsverordnung 
(FrSV; SR 814.911) verfügt, dass eine Begleitgruppe eingesetzt wird, welche die Versuche überwacht.  
 
Die Organisation der Begleitgruppe wurde in einem mit den Mitgliedern der Begleitgruppe vereinbar-
ten Pflichtenheft festgelegt (Anhang 1). Die Begleitgruppe hat keine Verfügungskompetenz. Sie infor-
miert das BAFU über ihre Aktivitäten und Feststellungen, welches daraufhin gegebenenfalls Mass-
nahmen verfügt. Bei Auftreten eines aussergewöhnlichen Ereignisses überwacht die Begleitgruppe 
die Gewährleistung der Biosicherheit.   
 
Die Begleitgruppe kontrolliert, ob die Gesuchstellerin die Vorschriften der Freisetzungsverordnung 
sowie die Auflagen und Bedingungen der Verfügung vom 27. Oktober 2016 sowie der verfahrenslei-
tenden Verfügungen einhält. Diese Auflagen und Bedingungen umfassen: 
 

a) diverse Sicherheitsmassnahmen vor, während und nach dem Versuch zur Verhinderung der 
unkontrollierten Verbreitung von gentechnisch verändertem Pflanzenmaterial; 

b) die sachgerechte Entsorgung und Behandlung des Versuchsmaterials sowie die Behandlung 
der Versuchsfläche nach den Vegetationsperioden;  

c) die Beobachtung der Versuchsfläche, der Umgebung sowie der Transportwege auf dem Ge-
lände der Forschungsanstalt nach keimenden Weizenpflanzen (Durchwuchs) jeweils nach den 
Vegetationsperioden und bis mindestens zwei Jahre nach Abschluss des Versuches. 

 
Weiterhin ist es Aufgabe der Begleitgruppe, jedes Jahr nach Abschluss der Vegetationsperiode einen 
Bericht zuhanden des BAFU zu erstellen, in welchem sie ihre Tätigkeiten und Erkenntnisse zusam-
menfassend schildert.  
 

2 Mitglieder der Begleitgruppe 
 
Bernadette Guenot (Sektion Biotechnologie, BAFU) 
 Präsidentin, Vertreterin des BAFU 
 
Barbara Wiesendanger (Sektion Biosicherheit, AWEL ZH) 
 Vertreterin des Standortkantons 
 
Markus Wittmer (Grün Stadt Zürich) 
 Vertreterin der Standortgemeinde 
 
Roger Jaquiéry (ehemals Delley Semences et Plantes SA) 
 Experte in Agronomie 
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3 Vorgehen und Ablauf 

3.1  Sitzungen 

 
Sitzung vom 7. Februar 2017  
Anfang 2017 fand eine Sitzung der Begleitgruppe statt. Das Protokoll der Sitzung diente gleichzeitig 
als Notiz ans BAFU (Anhang 2). 
Die Sitzung fand in einem Sitzungszimmer des BAFU in Ittigen statt. Besprochen wurden organisatori-
sche Aspekte wie die Planung der Inspektionen im Lauf des Jahres. Zudem wurden die Zwischenbe-
richte der Begleitgruppe zu Handen des BAFU für die Jahre 2015 und 2016 diskutiert. 
 

3.2  Inspektionen 

 
Die Begleitgruppe hat sechs Inspektionen des Versuchsgeländes durchgeführt, eine kurz nach der 
Aussaat, eine aufgrund eines Zwischenfalls mit Hunden (siehe auch Abschnitt 4 Diskussionspunkte), 
zwei während der Vegetationsperiode, eine während der Blüte und eine zum Zeitpunkt der Ernte. Die 
Beobachtungen der Begleitgruppe wurden anhand einer zuvor erstellten Checkliste (Anhang 3) doku-
mentiert. Nicht an der Inspektion teilnehmende Mitglieder der Begleitgruppe wurden per Mail und mit-
hilfe der Checkliste über den Verlauf der Inspektionen informiert.  
Die Inspektionen wurden Agroscope als Betreiberin der Protected Site angekündigt und waren stets 
von einem Vertreter von Agroscope begleitet. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über Zeitpunkt 
und Anlass der Inspektionen.   
 

Datum  Teilnehmer Phase des 
Versuchs 

Zweck / Anlass Bemerkungen der Begleit-
gruppe (BG) 

7. Novem-
ber 2016 

B. Guenot  
B. Wiesendanger 
 

Nach der 
Aussaat am 
3. Novem-
ber 2016 

Überprüfen der 
Sicherheits-
massnahmen 

Erstmalige Aussaat von GV-
Winterweizen. Das Versuchs-
feld wurde zum Schutz vor 
Vögeln mit Vlies bedeckt. 

15. No-
vember 
2016 

B. Wiesendanger Während 
des Auflau-
fens der 
Weizenkör-
ner  

Überprüfen der 
Situation vor Ort 

Das Vogeschutzvlies wurde 
durch einen Hund des Wach-
personals beschädigt. Die 
Begleitgruppe hat die Situati-
on vor Ort in Augenschein 
genommen. (Siehe Kap. 4 
Diskussionspunkte.) 

27. März 
2017 

B. Guenot 
B. Wiesendanger 

Während 
der Vegeta-
tionsperio-
de 

Überprüfen der 
Sicherheits-
massnahmen 

Es gab keinen Anlass zu Be-
anstandungen. 

12. Mai 
2017 

B. Guenot 
C. Stadler (AWEL, 
i.V. B. Wiesendan-
ger) 

Während 
der Vegeta-
tionsperio-
de 

Überprüfen der 
Sicherheits-
massnahmen 

Es gab keinen Anlass zu Be-
anstandungen. Die Pflanzen 
haben die Kältewelle im Früh-
jahr gut überstanden. 

7. Juni 
2017 

B. Guenot 
 

Während 
der Blüte 

Überprüfen der 
Sicherheits-
massnahmen 

Es gab keinen Anlass zu Be-
anstandungen. Im Rahmen 
des erweiterten Monitorings 
der Protected Site wurden 
keine möglicherweise durch 
Hunde verschleppte Weizen-
pflanzen gefunden. 
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4. August 
2017 

B. Guenot 
C. Lüthi (BAFU) 
 

Nach Ab-
schluss der 
Ernte am 
22. Juli 
2017 

Überprüfung der 
sachgerechten 
Verpackung und 
Entsorgung 

Es gab keinen Anlass zu Be-
anstandungen.  

 

3.3  Meldungen durch die Projektleitung  

 
Wie in den vorangehenden Jahren fanden wöchentliche Sitzungen der von den Feldversuchen auf der 
Protected Site betrauten Agrosocpe-Mitarbeiter statt, deren Protokoll gleichzeitig zur Information der 
Begleitgruppe diente. Nach der Aussaat des Winterweizens erhielt die Begleitgruppe am 25. Novem-
ber 2016 ein Protokoll, das nächste war vom 13. Februar 2017 und das letzte vom 2. Mai 2017. Ins-
gesamt standen der Begleitgruppe fünf Protokolle zur Verfügung. 
 
Aufgrund organisatorischer wie inhaltlicher Änderungen hat sich die Durchführung der wöchentlichen 
Sitzungen als nicht mehr zweckmässig erwiesen. Daher hat Agroscope vorgeschlagen, die Begleit-
gruppe künftig zweimal monatlich (im Winter ca. einmal pro Monat) anhand einer Informations-Mail 
über den Verlauf der Versuche auf dem Laufenden zu halten. Dabei sollte diese Info-Mail insbesonde-
re auf den Stand der Versuche, die biosicherheitsrelevanten Aspekte der Versuchsplanung und wo 
nötig auf Sicherheitsfragen eingehen. Die Begleitgruppe war mit diesem Vorgehen einverstanden. Das 
erste Info-Mail, welches der Begleitgruppe zugestellt wurde, war betraf die erste Mai-Hälfte 2017, das 
letzte die erste Dezember-Hälfte 2017. Insgesamt standen der Begleitgruppe 13 Info-Mails zur Verfü-
gung. 
 

4 Diskussionspunkte 
 
Zwischenfall mit einem Hund des Wachpersonals 
 
Gemäss Punkt C.1.d.ii der Verfügung des BAFU vom 27. Oktober 2016 hat die Bewilligungsinhaberin 
die Versuchsfläche während der Keimung und Samenreife mit einem Vogelnetz oder einem Vlies so 
abzudecken, dass Vögel keine Samen verschleppen können. Anlässlich einer Inspektion am 7. No-
vember 2016 hat die Begleitgruppe das ordnungsgemässe Anbringen eines mit Säcken beschwerten 
Vlieses bestätigt. 
 
Am 15. November 2016 hat die Gesuchstellerin die Begleitgruppe informiert, dass im Vlies aufgrund 
der Einwirkung durch einen Hund des Wachpersonals in der Nacht vom 11. auf den 12. November 
2016 mehrere Löcher entstanden seien und in einem Plot mit gentechnisch veränderten Pflanzen 
mehrere Keimlinge ausgegraben worden seien. Eine Vertreterin der Begleitgruppe hat sich noch am 
selben Tag vor Ort begeben, um die Situation in Augenschein zu nehmen. 
 
Die Begleitgruppe hielt die Biosicherheit nicht für unmittelbar gefährdet und die Wahrscheinlichkeit 
eine Verschleppung von Samen durch Vögel für gering. Dies insbesondere, weil 
 

- die Samen mehrere Zentimeter tief gepflanzt wurden und somit für Vögel kaum erreichbar wa-
ren;  

- die bereits gekeimten Samen für Vögel nicht mehr attraktiv waren;  
- die Aktivität von Vögeln auf dem Versuchsfeld gemäss Agroscope gering sei; 
- das Wachpersonal angewiesen wurde, Vögel sofort zu verjagen. 

 
Daher und weil ein Auswechseln des Vlieses eine Verschleppung von Samen allenfalls noch erhöhen 
könnte, hat die Begleitgruppe dem BAFU keine Anordnung zusätzlicher Sofortmassnahmen empfoh-
len. Allerdings wies sie das BAFU darauf hin, dass die Massnahme des Anbringens eines Vogelnet-
zes oder Vlieses aus ihrer Sicht trotzdem nicht in Frage gestellt wird, bringt das Vlies doch eine zu-
sätzliche Sicherheit beim Versagen anderer Massnahmen. Gerade dieser Zwischenfall hat gezeigt, 
dass es eine Kombination mehrerer Massnahmen war, die eine grössere Gefährdung der Biosicher-
heit verhindern konnte. 
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Die Begleitgruppe hat das BAFU darauf hingewiesen, dass es angebracht wäre, das beschädigte 
Vlies beim planmässigen Entfernen wegen allenfalls darin verfangener Keimlinge in einem geschlos-
senen Behälter zu transportieren und in einer Kehrichtverbrennungsanlage zu entsorgen. Zudem 
empfahl sie dem BAFU, das übliche hat die Empfehlungen der Begleitgruppe in seiner Verfügung vom 
6. März 2017 aufgenommen. 
 
 
Testen eines neuen Vogelnetzes 

 
Da das bisherige Vogelnetz in absehbarer Zeit das Ende seiner Lebensdauer erreichen wird, wurde 
während der Reifung der Körner auf einem mit Triticale bebauten Teil der Parzelle ein neues, feinma-
schigeres Vogelnetz auf seine praktische Tauglichkeit getestet. Die Begleitgruppe begrüsst das Tes-
ten neuen Materials in der Praxis vor der Anwendung im eigentlichen Versuch ausdrücklich. 
 
 
Mulchen eines Teils der Mantelsaat 
 
In seiner Verfügung vom 6. März 2017 hat das BAFU bewilligt, dass die Gesuchstellerin die Mantel-
saat nach der Blüte der gentechnisch veränderten Pflanzen von 2.6 m auf 1.3 m reduzieren kann. 
Nach Ansicht der Begleitgruppe ist das Mulchen eines Teils der Mantelsaat vor der Bildung keimfähi-
ger Körner für die Biosicherheit günstig, da dadurch das Risiko einer Verschleppung durch Vögel so-
wie der Durchwuchs in den Folgejahren vermindert werden.  
Die Inspektion des Versuchsfelds nach der Ernte hat bestätigt, dass die Pflanzen der Mantelsaat zum 
Zeitpunkt des Mulchens grösstenteils keine keimfähigen Körner ausgebildet hatten. Dennoch sind 
vereinzelte Körner der gemulchten Mantelsaat gekeimt, es ist jedoch davon auszugehen, dass diese 
die planmässigen Herbizidbehandlungen zur Bekämpfung von Durchwuchs nicht überstehen können. 
 
 
Berichterstattung durch Agroscope 
 
Grundsätzlich ist die Begleitgruppe mit der durch Agroscope vorgeschlagenen Form von Berichterstat-
tung einverstanden. Allerdings hat sich der Versand der Info-Mails gerade während des Sommers, 
wenn die Arbeitsbelastung auf dem Feld hoch ist und gleichzeitig vermehrt biosicherheitsrelevante 
Prozesse stattfinden, mehrmals verzögert. Zwar entstanden dadurch dieses Jahr keine Gefährdungen 
der Biosicherheit; dennoch wünscht sich die Begleitgruppe in Zukunft eine regelmässige und zeitnahe 
Information. 
 

5 Fazit 
 
Die durch die Begleitgruppe überprüften Auflagen und Bedingungen der Verfügung vom 15. August 
2013 wurden durch die Gesuchstellerin eingehalten. Die getroffenen Sicherheitsmassnahmen haben 
sich bereits im Verlauf früherer Versuche mit GV-Weizen am Standort Reckenholz bewährt und sind 
grundsätzlich weiterhin dazu geeignet, die unkontrollierte Verbreitung von GVO in der Umwelt zu ver-
hindern.  
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